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REDAKTIONSSCHLUSS  
für die nächste Ausgabe ist  

3.2.2025,  
um 14:00 Uhr

Krankentransport 19222
Hausärztlicher Notfalldienst 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117 
Augenärztlicher Notfalldienst 116 117 
HNO Notfalldienst 116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 120 120 00

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
Kostenfreie Rufnummer an den Wochenenden und 
Feiertagen und  außerhalb der Sprechstundenzeiten
Montag bis Freitag 09.00 bis 19.00 Uhr 
docdirekt  0711 96589 700
- Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versi-
cherte oder docdirekt.de 

Klinikum Landkreis Tuttlingen  
- Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen
Mo, Di, Do 19.00 – 21.00 Uhr
Mi, Fr 18.00 – 21.00 Uhr
Sa, So, FT 10.00 – 18.00 Uhr 

VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So, FT  10.00 - 20.00 Uhr  

SPRECHZEITEN DES  
BÜRGERMEISTERAMTES 
Montag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 16.00  
Dienstag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 16.00
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 18.00
Freitag geschlossen

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax: 07467 9460-25
info@neuhausen-ob-eck.de
www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent
Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Schwandorf
Karl-Otto Horn 07777/920813
 0151/65148931
Ortsvorsteher Worndorf
Martin Schäpke  0171/4468432

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709
Bürgersaal Schwandorf 07777 327
Bürgersaal Worndorf 07777 310
Bauhof 07467 412
Bücherei 07467 910020

Ev. Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385
Kath. Pfarramt Emmingen 07465 703
Kath. Pfarramt Mühlheim 07463 354
Christl. Sozialstation Tuttlingen 07461 1808420
Erscheinungsweise: wöchentlich. 
Bezugspreis: 17,90 Euro jährlich

STÖRUNGSNUMMERN UND  
WICHTIGE RUFNUMMERN

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST   
IM LANDKREIS TUTTLINGEN   

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag, 01.02.2025
Physikats-Apotheke, 
Hohenzollernstr. 32, 88639 Wald
Tel.: 07578/ 921 20
 
Sonntag, 02.02.2025
Linden-Apotheke Immendingen, 
Schwarzwaldstr. 50, 78194 Immendingen
Tel. 07462/1531

Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhal-
ten Sie auf den Seiten der Landesapotheken-
kammer Baden-Württemberg: 
http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 
0800 0022833 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Samstag, 01.02.2025
bis Sonntag, 02.02.2025
Tierarztpraxis Carolin Würthner, Karlstr. 28, 
78532 Tuttlingen, Tel. 07461/152 67
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 88605 
Meßkirch, Tel.: 07575/92040

Notruf, Polizei 110
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   
Polizei Tuttlingen 07461 941 0
Polizei Mühlheim  07463 996 10
Giftnotruf 0761 192 40

Badenova (Gasversorgung)  0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung) 
Service-Telefon 0800 3629 900
Service-Störung 0800 3629 477 

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser  0162 2892 093
Wassermeister Schaz

Nachbarschaftshilfe 07777 2659 880
Einsatzleitung Karin Seifried
E-Mail: karin.seifried1@gmx.de

Phönix  07461 770 550
gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo 10.00 - 12.00 Uhr 
Di 17.00 - 19.00 Uhr 
Do 15.00 - 17.00 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Frauenhaus Tuttlingen 07461 2066

Hospizgruppe Tuttlingen  0713 8160 160
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110 111

Fachstelle für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden 
Mi  14.00 - 17.00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Caritas 07461 969717-0
Caritas-Diakonie-Centrum
Bergstr.14, 78532 Tuttlingen
Fax: 07461 969717-29
Mo, Di, Do, Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Mo, Di, Do 14.00 - 16.30 Uhr
Fr 09.00 - 13.00 Uhr

DIE WICHTIGSTEN TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK
BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Der Kirchenchor Sankt Mauritius Worndorf ist über 
200 Jahre alt 
Gabi Keller wurde für 50-jährige Treue geehrt

Der Kirchenchor Sankt Mauritius in Worndorf 
hat seine Generalversammlung im Pfarrsaal 
abgehalten. Nach Recherchen von Volker 
Nagel wurde der Chor erstmals 1824 erwähnt. 
Aus diesem Grund soll das Jubiläumsfest als 
„200+2 Fest“ im Jahr 2026 gefeiert werden, 
lautete der einheitliche Tenor der anwesen-
den Chormitglieder. Da die Kirchengemeinde 
Worndorf ab dem 1. Januar 2026 der neuen 
Kirchengemeinde „Herz Jesu Sigmaringen“ 
zugeteilt werde, wolle man die Festlichkeiten 
mit der neuen Kirchengemeinde „Herz Jesu 
Sigmaringen“ feiern. Der Vorsitzende Hubert 
Keller lobte das gute Miteinander innerhalb 
des Chores. „Das harmonische Miteinander 
von Jung und Alt prägen den Chor“, sagte 
Keller. Deshalb sei es wichtig, dass die älteren 
Chormitglieder weiter dem Chor die Stange 
halten und Jüngere für das Singen zu begeis-
tern, fügte Keller hinzu.
Schriftführer Hans Bettinger ließ das ver-
gangene Jahr Revue passieren. In seinem 
detaillierten Tätigkeitsbericht kamen neben 
den Auftritten auch die Kameradschaft wie 
Ausfl ug und Geburtstage der Chormitglieder 
nicht zu kurz.

Kassiererin Anja Hepfer konnte trotz einiger Mehrausgaben in ihrem Kassenbericht ein gutes fi nanzielles Polster vorweisen. Die Kassenprü-
ferinnen Waltraud Nagel und Irmgard Schmid bescheinigten eine tadellose Kassenführung. Bürgermeisterin Marina Jung, die die Entlastung 
vornahm, lobte die sehr gute Kameradschaft im Chor und dankte für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit. „Ich wünsche mir, dass 
die Stimmen erhalten bleiben“, betonte Jung. Dirigent Volker Nagel war mit dem Probenbesuch sehr zufrieden. Die 27 Sängerinnen und 
Sänger hatten bei 14 Auftritten und 36 Proben 52 Lieder gesungen und geübt. Nagel hob vor allem die Zuverlässigkeit, das gute Mitein-
ander die Kameradschaft und die Hilfsbereitschaft der Chormitglieder hervor. Für die Dirigenten Volker Nagel und Hans Bettinger gab es 
ein Geschenk und den Beifall der Chormitglieder. Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Hubert Keller, Kassiererin Anja Hepfer sowie die 
Kassenprüfer Irmgard Schmid und Waltraud Nagel für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Zur neuen Schriftführerin wurden Caro 
Schmid und zur neuen Notenwartin Gabi Keller gewählt.
Der Vorsitzende Hubert Keller nahm eine besondere Ehrung für langjährige Treue zum Kirchenchor vor. Für 50 Jahre aktives Mitwirken im 
Kirchenchor wurde Gabi Keller geehrt. Aus diesem Anlass erhielt sie eine Urkunde und als Dank ein Geschenk. Zum Schluss sagte Keller, 
dass ein Ausfl ug am 12. Juli geplant sei. Mit einem Projektchor soll am 14. Dezember ein Adventskonzert stattfi nden. Außerdem nehme der 
Kirchenchor wieder am Kinderferienprogramm der Gemeinde teil.

Die Vorstandschaft des Kirchenchors Worndorf (von links): Irmgard Schmid, Caro Schmid, Hubert 
Keller, Gabi Keller, Volker Nagel Anja Hepfer und Waltraud Nagel. Bild und Text: Winfried Rimmele

Veranstaltungsübersicht
Januar 2025
Mi 29.01.2025 
IG Modelbahn Neuhausen ob Eck e. V.
Generalversammlung

Fr 31.01.2025 
Musikkapelle Neuhausen
Mitgliederversammlung

Musikverein Worndorf
Generalversammlung

Februar 2025
Do 06.02.2025 
Obst- und Gartenbauverein
Handarbeitstreff , Treff punkt Alpenblick

Sa 15.02.2025   
Narrenverein Schwandorf
 Bunter Abend

Do 20.02.2025    
Obst- und Gartenbauverein
Handarbeitstreff 

Fr 21.02.2025  
Narrenverein Worndorf
Narrentreff en bis 23.02.2025

Sa 22.02.2025    
Heimatverein
Mitgliederversammlung mit
anschließender Lichtstube

So 23.02.2025  
Bundestagswahl

Do 27.02.2025    
Gemeinde
Rathausfasnet

Narrenverein Schwandorf
Narrentreiben

Narrenverein Worndorf
Narrentreiben

Fr 28.02.2025   
Landjugend Schwandorf
Landjugendball
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Bundestagswahl am 23.02.2025 

Zustellung der Wahlbenachrichtigungen an die Wahlberechtigten 

Zwischenzeitlich wurden in Neuhausen ob Eck die Wahlbenachrichtigungen an die 
Wahlberechtigten verteilt. 

Falls Sie keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben sollten, wenden Sie sich bitte 
schnellstmöglich an das Wahlamt – Herr Sedlatschek, Tel.: 07467/9460-11, 
rene.sedlatschek@neuhausen-ob-eck.de  

 

Briefwahl / Wahlscheinantrag 

Wenn Sie von der Briefwahl Gebrauch machen wollen, können Sie für die 
Bundestagswahl am 23.02.2025 die Erteilung eines Wahlscheins (Briefwahl) 
schriftlich, elektronisch (z.B. per E-Mail, Internet oder Telefax) oder durch persönliche 
Vorsprache bei der Gemeinde Neuhausen ob Eck, Bürgerbüro, Zimmer E.01, 
beantragen.  

Telefonische Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig.  

 

Wahlscheinantrag bequem per Internet  

Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Internet auf unserer 
Homepage www.neuhausen-ob-eck.de unter “News” an.  

Beim Aufruf des Links „Wahlscheinantrag für die Bundestagswahl 2025“erhalten Sie 
ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer 
Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen steht es 
offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift 
senden zu lassen. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter 
anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre 
Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, 
erhalten Sie automatisch einen Hinweis.  

Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und einfach mit Ihrem 
Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen.  

Die meisten Daten sind hier bereits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und 
möglicherweise noch eine abweichende Versandadresse. Ihre Antragsdaten werden 
verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen.  

 

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen voraussichtlich erst zwei 
Wochen vor der Wahl per Post zugestellt.  

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos 
per E-Mail an rene.sedlatschek@neuhausen-ob-eck.de einen Wahlschein 
beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vornamen, Ihr 
Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) angeben.  

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unter 
folgenden Kontaktmöglichkeiten: Tel. 07467/9460-28, Mail: eva.kempf@neuhausen-
ob-eck.de. 

-Bürgermeisteramt Neuhausen ob Eck- 
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Bericht aus der  
Gemeinderatssitzung vom 
21.01.2025
Bürgermeisterin Marina Jung begrüßte zu 
Beginn der öffentlichen Sitzung die anwe-
senden 13 Gemeinderatsmitglieder sowie 
zahlreiche Zuhörer sehr herzlich.
Die Sitzung fand im Sitzungssaal des Rat-
hauses statt.

TOP 1
Bekanntgabe der am 17.12.2024 in 
nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse gemäß § 35 Abs. 1 Gemein-
deordnung
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 17. 
Dezember 2024 folgenden nichtöffentli-
chen Beschluss gefasst:
1.   Der Bestellung zum stellvertretenden 

Gesamtkommandanten der Feuerwehr 
Neuhausen ob Eck, bis zur Beendigung 
der Qualifizierungsmaßnahmen, wurde 
zugestimmt.

2.  Der Verlängerung der Kaufoption für ein 
Gewerbegrundstück zugunsten eines 
Unternehmens aus Neuhausen ob Eck 
bis zum 31. Dezember 2026 wurde zu-
gestimmt.

TOP 2
Sozialwohnungsbau in Schwandorf
Im vergangenen Jahr fand ein Gespräch 
zwischen der Bürgermeisterin und dem Ver-
treter der Firma Ibach statt, in welchem dar-
gelegt wurde, dass die Firma Ibach plane, 
die bisherige Konzeption wieder aufzuneh-
men und einen Geschosswohnungsbau als 
Sozialwohnungsbau auf dem ehemaligen 
Gelände des Gasthofs Krone in Schwandorf 
zu errichten. Die Konzeption beinhaltet 
unter anderem die folgenden Punkte:
•  Neubau von 2 Mehrfamilienwohnhäu-

ser (jeweils 6 Wohneinheiten mit Zwei- 
bis Vier-Zimmer-Wohnungen) mit ge-
meinsamer Tiefgarage (13 Stellplätze 
und 4 Stellplätze außerhalb)

•  Mieter/innen mit Wohnberechtigungs-
schein der Gemeinde – reduzierte Miete 
um 40 %

•  Vertragliche Mietdauer von 40 Jahren 
– Vorrang durch die Gemeinde Neuhau-
sen o.E.

•  Hochwertige Bauweise mit Kfw 55, 
Luft-Wärme-Heizung, PV-Anlage

•  Bebauung nach Maßgabe des Grund-
stücks - Verdichtungsmaßnahme

•  Wohnraum muss hoch qualitativ sein, 
geringe Verbrauchswerte und eine be-
zahlbare Miete haben.

•  Ökologie muss noch eine vertretbare 
Ökonomie ermöglichen – das Projekt 
muss sich rechnen.

Eine Baugenehmigung für das Projekt liegt 
bereits vor.
 
Der Vertreter der Firma Ibach GmbH, Herr 
Bett, sowie Herr Haibt, Geschäftsführer der 

B-SQUARE Capital Solutions GmbH, waren 
in der Sitzung anwesend und präsentierten 
das Projekt zur Errichtung von zwei Mehrfa-
milienhäusern im Rahmen des Sozialwoh-
nungsbaus.
Nach einer kurzen Diskussion fasste der Ge-
meinderat einstimmig folgende Beschlüsse:
1.  Dem Bauvorhaben auf dem Kronenare-

al in Schwandorf im Rahmen des Sozi-
alwohnungsbaus wurde grundsätzlich 
zugestimmt.

2.  Die Verwaltung wurde beauftragt, wei-
tere Schritte, wie in der Vorlage darge-
legt, umzusetzen.

TOP 3
Breitbandausbau in Neuhausen ob Eck 
Infrastrukturförderung im Rahmen des 
„Lückenschluss-Programms“ Vergabe 
von weiteren Ingenieurleistungen
In der Sitzung am 15. Februar 2022 hat der 
Gemeinderat beschlossen, den Ingenieur-
vertrag (Rahmenvertrag) im Zuge des ge-
förderten Glasfaserausbaus im Rahmen des 
Bundesförderprogramms „Graue Flecken“ 
mit dem Büro cec-Ingenieure GmbH aus 
Feldkirchen abzuschließen. In der Sitzung 
am 19. März 2024 wurde noch die Bauober-
leitung an das Büro cec-Ingenieure verge-
ben.
Bekanntlich hat das Büro cec-Ingenieure im 
Namen der Gemeinde einen Antrag auf För-
derung im Rahmen des Lückenschluss-Pro-
grammes gestellt. Dabei geht es um den 
Anschluss mit Glasfaser von bisher nicht ge-
förderten 140 Anwesen im Kernort Neuhau-
sen. Die hierfür veranschlagten Baukosten 
belaufen sich auf rund 0,9 Mio. Euro. Zwi-
schenzeitlich hat die Gemeinde einen Zu-
wendungsbescheid vom Bundesförderge-
ber in Höhe von 450.000 Euro erhalten. Der 
Antrag auf die Kofinanzierung durch das 
Land wird noch in diesem Frühjahr gestellt. 
Allerdings ist die bisher zugesagte Förde-
rung an bestimmte Vorgaben geknüpft, 
unter anderem muss noch ein neues Mark-
terkundungsverfahren für den künftigen 
Betreiber des Netzes durchgeführt werden. 
Außerdem müssen die bisher bestehenden 
Betreiberverträge an das europäische Recht 
„angepasst“ werden.
In der Sitzung war Herr Jauch vom Büro 
cec-Ingenieure anwesend und erörterte 
unter anderem die oben genannten Prob-
lemfelder.
Für das Lückenschluss-Programm wird eine 
weitere Genehmigungs- und Ausführungs-
planung benötigt. Des Weiteren muss eine 
weitere öffentliche Ausschreibung durchge-
führt werden. Aus den genannten Gründen 
hat die Verwaltung vom Büro cec-Ingenieu-
re ein Angebot eingeholt. Dieses beinhaltet 
die Ausarbeitung der Genehmigungs- und 
der Ausführungsplanung, die Vorbereitung 
der Vergabe und die Mitwirkung bei der 
Vergabe. Die Angebotssumme beläuft sich 
auf netto 45.500 Euro. Da die Gemeinde im 
Bereich des Breitbandausbaus unternehme-
risch tätig ist, werden die fälligen Umsatz-
steuer als Vorsteuer zurückerstattet.

Einstimmig fasste der Gemeinderat folgen-
den Beschluss:

Das Büro cec-Ingenieure GmbH aus Feldkir-
chen, Niederlassung Geisingen, wurde mit 
der Ausarbeitung der Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung, mit der Vorbereitung 
der Vergabe und mit der Mitwirkung bei der 
Vergabe zum Angebotspreis von netto
45.500 Euro beauftragt.

TOP 4
Betriebe gewerblicher Art „Wasserver-
sorgung“ und „Beteiligungen“ Zinsfest-
setzung für interne Darlehen
Zuletzt wurde der Zinssatz für interne Dar-
lehen in der Sitzung am 16. November 2021 
auf 1,5 % bis zum 31. Dezember 2023 fest-
gesetzt.
Der BgA „Wasserversorgung“ als auch der 
BgA „Beteiligungen“ werden steuerrecht-
lich als eigenständige Betriebe geführt. Um 
die Finanzierung sicher stellen zu können 
gewährt die Gemeinde so genannte „inter-
ne Darlehen“. Hierbei handelt es sich um 
reine Verrechnungsvorgänge, da die Kas-
sengeschäfte von der „einen“ Gemeinde-
kasse wahrgenommen werden (Prinzip der 
Einheitskasse). Dennoch werden die „fiktiv“ 
entstehenden Zinsen von der Finanzver-
waltung als Aufwand anerkannt und sind 
somit ertragsteuerlich relevant (Gewinn 
wird gemindert und somit auch die Körper-
schaftsteuerpflicht). Bisher hat die Gemein-
de interne Darlehen in Höhe von 1,032 Mio. 
Euro gewährt. Davon entfallen auf den BgA 
„Wasserversorgung“ zwei Darlehen in Ge-
samthöhe von 0,8 Mio. Euro und auf den 
BgA „Beteiligungen“ ein Darlehen in Höhe 
von 232.400 Euro. Ende 2024 betrug der 
Restbuchwert der Darlehen beim BgA „Was-
serversorgung“ 62.500 Euro und beim BgA 
„Beteiligungen“
81.340 Euro.
Für alle internen Darlehen wurden folgende 
Konditionen festgesetzt: 

Laufzeit: 20 Jahre (= 5% Tilgung)
Zinszahlung: jährlich nachträglich 
Tilgung: jährlich nachträglich 
Zinsfestbindung:  zwei Jahre

Der aktuelle Leitzins der Europäischen Zen-
tralbank (Hauptrefinanzierungssatz, Stand: 
Dezember 2024) liegt bei 3,15 %. Auf dem 
„freien Markt“ liegen die Zinskonditionen 
zwischen 3,2 % und 3,5 %. Bei der KfW-Bank 
werden Darlehenszinsen für Infrastruk-
turmaßnahmen der Kommunen bei fünf-
jähriger Zinsbindung von 2,30 % und bei 
zehnjähriger Zinsbindung von 2,56 % ange-
boten. Dabei handelt es sich um
„geförderte Darlehen“.
Die Gemeinde hat im Juli 2024 ein geförder-
tes Darlehen in Höhe von 1,99 Mio. Euro zu 
2,98 % bei einer zehnjährigen Zinsfestbin-
dung und zwei tilgungsfreien Jahren aufge-
nommen.
 
Unter Berücksichtigung der derzeitigen 
Zinsentwicklungen und der Laufzeiten der 
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Kommunaldarlehen erachtet die Verwal-
tung eine Erhöhung des Zinssatzes für ge-
rechtfertigt und schlägt einen Zinssatz von 
3,0 % bis zum 31. Dezember 2025 vor.

Ohne weitere Beratung fasste der Gemein-
derat einstimmig folgende Beschlüsse:

1.  Die internen Darlehen für den BgA „Was-
serversorgung“ mit dem Ursprungsbe-
trag von 0,8 Mio. Euro (Restbuchwert 
zum 31.12.2024 beträgt 62.500 Euro) 
und für den BgA „Beteiligungen“ mit 
dem Ursprungsbetrag von 232.400 Euro 
(Restbuchwert zum 31.12.2024 beträgt 
81.340 Euro) werden rückwirkend ab 1. 
Januar 2024 mit 3,0 % verzinst.

2.  Der Zinssatz wird bis zum 31. Dezember 
2025 festgeschrieben (Festzinssatz). Da-
nach ist der Zinssatz neu festzulegen.

3.  Die übrigen Konditionen wie Zins- und 
Tilgungszahlungen, das Kündigungs-
recht sowie die Laufzeit bleiben unver-
ändert.

TOP 5
Um- und Ausbau des Feuerwehrmaga-
zins in Schwandorf Vergabe von weite-
ren Gewerken
Im Rahmen der Fensterbauarbeiten für den 
Um- und Ausbau des Feuerwehrmagazins 
in Schwandorf wurden folgende Arbeiten 
„beschränkt“ ausgeschrieben:
• Fenster: beidseitig weiß
• Fensterbänke: Aluminium
•  Rollläden Dachgeschoss: mit Gurt (ohne 

Motor)

Vier Firmen wurden zur Angebotsabgabe 
aufgefordert, lediglich zwei davon haben 
ein Angebot abgegeben.
Einstimmig fasste der Gemeinderat folgen-
den Beschluss:

Die Fensterbauarbeiten für den Um- 
und Ausbau des Feuerwehrmagazins in 
Schwandorf wurden an die Firma Fenster-
bau Wilhelm Rösch aus Schwandorf zum 
Angebotspreis von 22.398,56 Euro verge-
ben.

TOP 6
Antrag des TSV Neuhausen e. V. auf För-
derung einer Investition nach § 5 der 
Richtlinien über die Förderung von Ver-
einen und Vereinigungen
Der Verwaltung liegt ein Antrag des Turn- 
und Sportvereins Neuhausen e.V. auf För-
derung der Anschaffung von drei Mähro-
botern für das Sportgelände in Neuhausen 
entsprechend der Richtlinien über die För-
derung von Vereinen und Vereinigungen 
vor.
 
Im Antrag wird die Anschaffung wie folgt 
begründet:
Der jetzige Rasenmäher ist in die Jahre ge-
kommen und der Unterhalt ist nicht mehr 
wirtschaftlich.

Dem Antrag wurde ein Angebot der Firma 
Knoblauch aus Immendingen über drei 
GPS-gesteuerte (kabellose) Husqvarna-Au-
tomower, 560 EPOS, beigefügt. Der An-
schaffungspreis liegt bei insgesamt 20.468 
Euro.
Nach § 5 der genannten Förderrichtlinie 
erhalten unter anderem Vereine für Inves-
titionen von 3.000 Euro oder mehr einen 
Zuschuss von 30 % der nachgewiesenen 
Investitionskosten, maximal jedoch 3.000 
Euro. Da alle Förderbedingungen erfüllt 
sind, kann bei der geplanten Anschaffungs-
summe von 20.468,00 Euro die Höchstför-
derung in Höhe von 3.000 Euro gewährt 
werden.

Der Gemeinderat fasste einstimmig folgen-
den Beschluss:

Dem Antrag des Turn- und Sportvereins 
Neuhausen e.V. auf Förderung zur An-
schaffung von drei Mährobotern mit dem 
Höchstförderbetrag von 3.000 Euro wurde 
zugestimmt.

TOP 7
Fördervereinbarung nach der Richtlinie 
der Gemeinde Neuhausen ob Eck zur 
Förderung von Wohnraum und der Re-
duzierung von Leerständen für das An-
wesen „Stockacher Straße 38/1“
In der Gemeinderatssitzung am 19. De-
zember 2023 wurde über einen Bauantrag 
zur Sanierung und Nutzungsänderung des 
Schuppens in der Stockacher Straße 38/1, 
Flurstücksnummer 15, sowie dem Einbau 
von 2 Gauben beraten und dem Bauvorha-
ben das Einvernehmen erteilt. Nun liegt der 
Verwaltung ein Antrag auf Förderung nach 
der Ziffer 4. „Sanierung“ der Richtlinie der 
Gemeinde zur Förderung von Wohnraum 
und der Reduzierung von Leerständen 
vor. Wie bereits erwähnt, wird der Schup-
pen/Ökonomieteil zu zwei selbständigen 
Wohneinheiten um- und ausgebaut. Nach 
Abschluss der Um- und Ausbaumaßnah-
men wird die Eigentümerin in die untere 
Wohnung selbst einziehen und die obere 
Wohnung vermieten. Deshalb komme eine 
Förderung für die untere Wohnung in Be-
tracht.
Die Baumaßnahmen umfassen unter ande-
rem den Abbruch des alten Dachstuhls und 
den Aufbau eines neuen, die Herstellung 
von Innenwänden, sowie Putz-, Estrich- und 
Installationsarbeiten. Das gesamte Gebäu-
de wird künftig mit einer Wärmepumpe be-
heizt. Nachdem die Bedingungen nach Ziff. 
1.1, Objekt liegt im Innenbereich, nach Ziff. 
1.3, Eigentümerin zieht selber ein und nach 
Ziff. 1.4, mit den Baumaßnahmen wurde 
noch nicht begonnen, erfüllt sind, kann die 
Maßnahme entsprechend der Innenent-
wicklungsrichtlinie gefördert werden.
Nach der dem Antrag beigelegten Kosten-
berechnung nach DIN 276 werden die Ge-
samtsanierungs- und Umbaukosten rund 
365.000 Euro betragen. Die anteiligen Kos-
ten für die Sanierung der Erdgeschosswoh-
nung können derzeit nicht genau

ermittelt werden. Die Verwaltung geht je-
doch davon aus, dass ungefähr die Hälfte 
der Herstellungskosten, also 182.500 Euro, 
auf die untere Wohnung entfallen werden. 
Es ist also davon auszugehen, dass nach der 
Ziffer 4.4 der genannten Richtlinie die ma-
ximale Fördersumme von 15.000 Euro infra-
ge kommt. Die Förderung wird bekanntlich 
erst nach Einzug durch die Eigentümerin 
ausbezahlt.

Der Gemeinderat fasste einstimmig folgen-
den Beschluss:

Der Gemeinderat ermächtigte die Verwal-
tung mit der Eigentümerin eine Förderver-
einbarung nach der Ziffer 4 (Sanierung) der 
Richtlinie der Gemeinde Neuhausen ob Eck 
zur Förderung von Wohnraum und der Re-
duzierung von Leerständen abzuschließen.

TOP 8
Verbesserung der Sichtverbindung L 440 
/ Zufahrt „Schotterwerk“ - Baurechtliche 
Genehmigung
Auf den Grundstücken, Flst.-Nr. 3521 und 
3341/7 (Zufahrt zum Schotterwerk) in Neu-
hausen ob Eck, ist eine Abgrabung bzw. 
ein Böschungsabtrag sowie eine Biotopau-
snahme zur Herstellung der erforderlichen 
Sichtstrecke am Steinbruch geplant. In der 
Gemeinderatssitzung vom 5. November 
2024 wurde in den öffentlichen Bekannt-
gaben der Verbesserung der Ausfahrt am 
Schotterwerk in Neuhausen ob Eck und der 
damit einhergehenden dauerhaften Waldi-
nanspruchnahme „zugestimmt“.
Für diese Maßnahme ist nun aufgrund des 
Geländeabtrages mit einer Fläche von mehr 
als 500 m² eine naturschutzrechtliche Ge-
nehmigung gemäß § 19 Naturschutzgesetz 
erforderlich. Diese schließt die Baugeneh-
migung ein, weshalb nun das gemeindliche 
Einvernehmen nach § 36 BauGB, sofern dem 
nichts entgegensteht, erteilt werden muss. 
Das zu bebauende Grundstück liegt im Au-
ßenbereich. Somit ist das Vorhaben nach § 
35 Baugesetzbuch (BauGB) zu bewerten.
Da der dauerhaften Waldumwandlung für 
diese Maßnahme, wie oben beschrieben, 
bereits zugestimmt wurde und die Her-
stellung der erforderlichen Sichtstrecke am 
Steinbruch unter anderem der Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit dient, was zu 
befürworten ist, schlug die Verwaltung vor, 
das Einvernehmen zu erteilen.
Ohne weitere Beratung fasste der Gemein-
derat folgenden Beschluss:
Dem Bauantrag zur Abgrabung bzw. zum 
Böschungsabtrag sowie einer Biotopaus-
nahme zur Herstellung der erforderlichen 
Sichtstrecke am Steinbruch auf dem Grund-
stück, Flst. Nr. 3521 und 3341/7 in Neuhau-
sen ob Eck wurde gemäß § 36 in Verbindung 
mit § 35 BauGB das Einvernehmen erteilt.
 
TOP 9
Bauantrag zum Neubau eines Zweifami-
lienhauses mit zwei Garagen
Auf dem Grundstück, Flst.-Nr. 8714, Wal-
ter-Renner-Weg 15 in Neuhausen ob Eck, ist 
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der Neubau eines Zweifamilienhauses mit 
zwei Garagen geplant.
Der Bereich „Walter-Renner-Weg 15“ liegt 
im Geltungsbereich eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans. Nach dem Bebauungs-
plan „Im Morgen II“ sind u. a. eine Grund-
flächenzahl von 0,4 sowie eine Baugrenze 
festgesetzt. Das Bauvorhaben widerspricht 
den Festsetzungen des Bebauungsplans, 
da das Zweifamilienhaus bzw. eine der bei-
den Garagen die Baugrenze überschreitet. 
Außerdem liegt eine Überschreitung der 
Grundflächenzahl um 37 m² vor. Aus diesem 
Grund sind Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplans erforderlich.
Nach § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude 
und Gebäudeteile, sofern eine Baugrenze 
festgesetzt ist, diese nicht überschreiten. Im 
vorliegenden Bauvorhaben wird die Bau-
grenze im östlichen Bereich um rund zwei 
Meter und im westlichen Bereich ledig-
lich um wenige Zentimeter überschritten. 
Gemäß § 23 Abs. 3 S. 2 BauvNVO kann ein 
Vortreten von Gebäudeteilen in geringfü-
gigem Ausmaß zugelassen werden. Dies ist 
hier der Fall, daher kann eine Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplans er-
teilt werden.
Ohne weitere Beratung fasste der Gemein-
derat folgende Beschlüsse:
1.  Dem Bauantrag zum Neubau eines 

Zweifamilienhauses mit zwei Gara-
gen auf dem Grundstück „Walter-Ren-
ner-Weg 15“, Flst.Nr. 8714, in Neuhausen 
ob Eck wurde das Einvernehmen erteilt.

2.  Den Befreiungen von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans „Im Morgen 
II“ betreffend der Überschreitung/
Überbauung der Baugrenzen sowie der 
Überschreitung der Grundflächenzahl 
wurde zugestimmt.

TOP 10
Bauantrag zum Neubau einer Halle für 
gewerbliche Nutzung in Worndorf
Auf dem Grundstück, Flst.-Nr. 1114/2, Bun-
desstraße 32/1 in Worndorf, ist ein Neubau 
einer Halle für gewerbliche Nutzung ge-
plant.
Der Bereich „Bundesstraße“ befindet sich 
nicht im Geltungsbereich eines rechtskräfti-
gen Bebauungsplans. Somit handelt es sich 
hierbei um ein Vorhaben nach
§ 34 Baugesetzbuch (BauGB). Demnach 

wird die Zulässigkeit des Bauvorhabens 
danach beurteilt, wie sich dieses in die um-
liegende Bebauung einfügt. Die Kriterien 
hierfür liegen unter anderem in der Art und 
dem Maß der baulichen Nutzung.
Die geplante Halle hat eine Fläche von rund 
170 m² und soll an Gewerbetreibende zur 
Nutzung als Lagerhalle z.B. für Fliesenleger, 
vermietet werden. Laut Flächennutzungs-
plan liegt die Bundesstraße in einem Misch-
gebiet. Nach § 6 Abs. 1 Baunutzungsverord-
nung  (BauNVO)  dienen  Mischgebiete  dem  
Wohnen  und
 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören. Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 
BauNVO sind sonstige Gewerbebetriebe, 
worunter auch Lagerhallen fallen, in einem 
Mischgebiet zulässig.
In diesem Bereich wurden bereits einige 
Wirtschaftsgebäude sowie Schuppen bzw. 
Scheunen errichtet, daher fügt sich die ge-
plante Halle in die nähere Umgebung ein. 
Die Baurechtsbehörde hat gegen das Vor-
haben keine Einwendungen. Aus diesem 
Grund kann das Einvernehmen nach § 36 
BauGB erteilt werden.

Gemeinderat und Ortsvorsteher Schäpke 
berichtete, dass der Ortschaftsrat gegen 
das Bauvorhaben keine Einwände habe, 
sofern die geplante Halle lediglich als Lager 
genutzt werde.
Bürgermeisterin Jung erläuterte, dass im 
Falle einer anderen Nutzung, ein erneuter 
Bauantrag für eine Nutzungsänderung ge-
stellt werden müsse.
Gemeinderätin Philippi äußerte, dass sofern 
baurechtlich nichts dagegenspreche, zuge-
stimmt werden müsse. Es solle in der Bau-
genehmigung festgesetzt werden, dass die 
Halle nur für die Lagerung von Materialien 
genutzt werden dürfe.
Dem Bauantrag zum Neubau einer Halle für 
eine gewerbliche Nutzung auf dem Grund-
stück „Bundesstraße 32/1“, Flst. Nr. 1114/2 in 
Worndorf, wurde gemäß § 36 i.
V. m. § 34 BauGB einstimmig das Einver-
nehmen erteilt. Außerdem soll in der Bau-
genehmigung festgesetzt werden, dass die 
Halle nur für die Lagerung von Materialien 
genutzt werden dürfe.

TOP 11
Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges
a)  Ausfallhaftung L-Bank
  Bürgermeisterin Jung berichtete, dass 

der aktuelle Stand der Restschuld der 
Darlehen bei der L-Bank, für die die 
Gemeinde eine Ausfallhaftung über-
nommen hat, bei 0,5 Mio. Euro liege. In 
einem Fall wurde bereits die Zwangs-
versteigerung angeordnet. Die in die-
sem Fall von der Gemeinde zu tragende 
Ausfallhaftung würde schlimmstenfalls 
rund 27.000 Euro betragen.

b) Altlasten Meßkircher Straße
  Bürgermeisterin Jung gab bekannt, 

dass auf dem Gewerbegrundstück in 
der Meßkircher Straße bereits 2014 eine 
weitere Altlastenuntersuchung durch-
geführt wurde. Hierbei wurden nur ge-
ringfügige Belastungen vorgefunden, 
daher müsste dieses Grundstück nun of-
fiziell aus dem Altlastenkataster heraus-
genommen werden. Das wurde seitens 
der Verwaltung bereits beantragt. Den-
noch wird es im Bodenschutzkataster  
weitergeführt,  sodass  im  Kaufvertrag  
dieses  nicht  als „altlastenfrei“ bezeich-
net werden könne.

 
c) Stand der Wärmeplanung
  Aus dem Gemeinderat wurde nach dem 

Stand der Wärmeplanung der Gemein-
de gefragt.

  Bürgermeisterin Jung berichtete, dass 
dieses Thema bereits besprochen und 
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
Emmingen-Liptingen und Fridingen an-
gegangen werde. Die Gemeinde habe 
bereits eine Fernwärmeleitung in der 
Stockacher Straße verlegt. Der ganze 
Bestand müsse aufgenommen werden, 
sofern es Fördermittel gebe.

d) Baumgräber auf den Friedhöfen
  Aus dem Gemeinderat wurde hervor-

gebracht, dass die Pläne für die neuen 
Friedhofsanlagen im Amtsblatt veröf-
fentlicht werden sollten.

  Die Anlagen seien noch nicht fertigge-
stellt, so Kämmerer Muschalek. Nach 
der Fertigstellung, ungefähr im Früh-
jahr, werde dies auf jeden Fall für die 
Öffentlichkeit vorgestellt.

DIGITAL IMMER
INFORMIERT
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Amtliche
Mitteilungen§

Grundsteuer 2025
In den nächsten Tagen werden die 
Grundsteuerbescheide für das Veranla-
gungsjahr 2025 versendet.
Bitte beachten Sie hierzu folgende In-
formationen:
• Bei Fragen zur Zahlung der Grund-

steuer wenden Sie sich bitte an die 
im Grundsteuerbescheid genannte 
Sachbearbeiterin

• Haben Sie bereits Einspruch gegen 
den Grundsteuerwertbescheid / 
Grundsteuermessbescheid einge-
legt, ist insoweit kein zusätzlicher 
Widerspruch gegen den Grundsteu-
erbescheid erforderlich.

 
Hinweis: 
Ein beim Finanzamt eingelegter 
Einspruch entbindet nicht von der 
Verpflichtung, die Grundsteuer zu 
bezahlen.
Soweit ein Einspruch gegen den 
Grundsteuermessbescheid erfolgreich 
ist, wird die Gemeinde in Folge den 
Grundsteuerbescheid von Amtswegen 
ändern und die zu viel gezahlte Grund-
steuer zurückerstatten.
Wenn Sie mit dem Bodenrichtwert 
nicht einverstanden sind, haben Sie die 
Möglichkeit zur Einreichung eines qua-
lifizierten Gutachtens. Näheres finden 
Sie auf der Internetseite www.grund-
steuer-bw.de unter der Kachel „Einrei-
chen eines Gutachtens“.
Hinweise:
Ein Gutachten kann nicht durch eine 
mündliche Auskunft des Gutachteraus-
schusses oder ein einfaches Schreiben 
ersetzt werden. Bei Beauftragung des 
qualifizierten Gutachtens bis zum 30. 
Juni 2025 wird dieses vom Finanzamt 
rückwirkend zum 1. Januar 2025 berück-
sichtigt – unabhängig davon, wann der 
Antrag beim Finanzamt gestellt oder 
das Gutachten eingereicht wird.

STADT TUTTLINGEN
Öffentliche Bekanntmachung

Entwurfsveröffentlichung nach  
§ 3 Abs. 2 BauGB

22. punktuelle Änderung des  
Flächennutzungsplans für den  
Verwaltungsraum Tuttlingen:

„Sonderbaufläche – Photovoltaik,  
Garten- und Landschaftsbau und 
Schuppensiedlung“ in der Gemeinde 
Emmingen-Liptingen, Ortsteil  
Emmingen

Der Gemeinsame Ausschuss der Verwal-
tungsgemeinschaft Tuttlingen hat in öf-
fentlicher Sitzung am 17.10.2024 beschlos-
sen, dass die 22. punktuelle Änderung des 

Flächennutzungsplans für das Gebiet „Sonderbaufläche – Photovoltaik, Garten- und Land-
schaftsbau und Schuppengebiet“ in der Gemeinde Emmingen-Liptingen, Gemarkung Em-
mingen aufgestellt werden soll. Parallel dazu soll gem. § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
der Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik, Garten- und Landschaftsbau und Schup-
pengebiet“ von der Gemeinde Emmingen-Liptingen aufgestellt werden.
 
Das Plangebiet liegt östlich bzw. südöstlich der Ortslage Emmingen. Im Geltungsbereich der 
Änderung befindet sich bereits seit ca. 2009 ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb sowie 
eine aufgeständerte Photovoltaik-Anlage.
Ziel ist es nun, in Kombination mit den bestehenden PV-Anlagen, Nutzungen zu realisie-
ren oder beizubehalten, die das Umfeld nicht erheblich stören. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass die Nutzung der Fläche mit dem etwa 250 m westlich liegenden Wohngebiet 
„Bäckerhägle“ vereinbar ist. Auf dem rund 3,5 ha großen Geltungsbereich sollen die vier 
südlichen PV-Zeilen als überdachte Lagerflächen, z.B. zur Anmietung durch Anwohner, an-
geboten werden. Dadurch kann auf die geplante Schuppensiedlung (0,9 ha) im Osten (Flur-
stück 7068) der PV-Anlage verzichtet werden. Somit wird eine bauliche Inanspruchnahme 
der aktuell landwirtschaftlich genutzten Flächen vermieden.
Im bisher geltenden Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich als Sonderbaufläche 
mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage dargestellt. Durch die 22. punktuelle Ände-
rung soll die Zweckbestimmung der Sonderbaufläche künftig neben der Photovoltaikanla-
ge um die Nutzungen Garten- und Landschaftsbau und Schuppensiedlung ergänzt werden. 
Die im rechtswirksamen Flächennutzungsplan derzeit dargestellte Sonderbaufläche mit 
Zweckbestimmung Schuppensiedlung wird aufgegeben und wieder als landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt.
 
Betroffen von der Änderung sind die Flurstücke 7215/1, 7216, 7229, 7230, 7231 und 7232 
sowie Teile der Flurstücke 7215, 5829 (Sonderbaufläche). Durch die Aufhebung der Sonder-
baufläche Schuppengebiet ist ebenfalls das Flurstück 7068 von der Änderung betroffen.
Die Änderungsbereiche sind in nachfolgendem Plan umrandet dargestellt.

Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in dem 
Zeitraum vom

03. Februar 2025 bis einschließlich  05. März 2025
im Internet veröffentlicht unter 

nachfolgendem Link:
https://www.tuttlingen.de/bebauungsplaenehttps://www.tuttlingen.de/
bebauungsplaene
 
Die veröffentlichten Unterlagen bestehen aus:
• Flächennutzungsplan Teil-Plan Nr. 5.1 Emmingen mit 22. punktueller Änderung vom 

16.10.2024;
• Gegenüberstellung mit dem bisherigen Flächennutzungsplan;
• Begründung zur 22. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 13.01.2025;
• Umweltbericht zum Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik Garten- und Land-

schaftsbau und Schuppengebiet“ in Emmingen-Liptingen des Büros EBERHARD LAND-
SCHAFTSARCHITEKTEN UMWELT. LANDSCHAFT. FREIRAUM vom 17.09.2024 zu den The-
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men: Darstellung der in einschlägigen 
Fachgesetzen und Fachplänen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes; Be-
schreibung und Bewertung des Bestands 
(Naturraum Schutzgebiete, Schutzgü-
tern Mensch, Tier, Pfl anzen und biologi-
sche Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft 
und Klima, Landschaft, Kulturelles Erbe 
und sonstige Sachgüter); Ermitteln und 
Bewerten der Umweltwirkungen der 
Planung; Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zum Ausgleich von 
nachteiligen Umweltauswirkungen; Ein-
griff s- / Ausgleichsbilanz; Planungsalter-
nativen; Monitoring; Prüfung der Betrof-
fenheit des besonderen Artenschutzes

• Bisher eingegangene Stellungnahmen 
samt Entscheidungsvorschlägen;

• umweltbezogene Stellungnahmen 
seitens:

1. Landratsamt Tuttlingen vom 16.12.2024 
zu den Themen: Flächenverbrauch, 
landwirtschaftliche Flächen und die 
Klassifi zierung als Vorrangfl äche, wass-
erwirtschaftliche Belange

2. Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9 
vom 25.11.2024 zu den Themen: Geo-
technik, Geochemie, Bodenkunde, 
Hydrologie, Geothermie, mineralische 
Rohstoff e und Bergbau

Zusätzlich liegen die Unterlagen während 
der o.g. Veröff entlichungsfrist zur Einsicht-
nahme während der Dienstzeiten aus bei 
der Stadtverwaltung Tuttlingen, Fach-
bereich Stadtentwicklung, Mobilität und 
Klimaschutz, Rathausstraße 1, Ebene 2 im 
Schaukasten bzw. auf Stellwänden neben 

den Zimmern R.2.20 und R.2.22, 78532 Tutt-
lingen. Gleichzeitig liegen die gesamten 
Unterlagen auch bei den jeweiligen Bürger-
meisterämtern in den Gemeinden Rietheim 
– Weilheim, Rathausplatz 3, 78604 Rietheim 
– Weilheim; Seitingen – Oberfl acht, Kehl-
hofstraße 8, 78606 Seitingen- Oberfl acht; 
Wurmlingen, Schloßstraße 20, 78573 Wurm-
lingen; Emmingen-Liptingen, Schulstraße 8, 
78576 Emmingen-Liptingen und Neuhau-
sen ob Eck, Rathausplatz 1, 78579 Neuhau-
sen ob Eck, während der Dienstzeiten aus.
Stellungnahmen können während der o.g. 
Veröff entlichungsfrist bei der Stadt Tutt-
lingen oder den o.g. Bürgermeisterämtern 
vorgebracht werden. Sie sollen elektronisch 
übermittelt werden (z.B. an: 
bauleitplanung@tuttlingen.de), können 
bei Bedarf aber auch auf anderem Weg 
(z.B. postalisch) abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
(UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Abs. 2 des UmwRG gemäß § 7 Abs. 
3 Satz 1 des UmwRG mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Veröff entlichungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.

Tuttlingen, den 13.01.2025

Michael Beck, Oberbürgermeister
Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Mikrozensus 2025 – Rund 
62 000 Haushalte in der 
Befragung
Deutschlands größte jährliche Haus-
haltebefragung startet erneut

Im Rahmen des Mikrozensus befragt das 
Statistische Landesamt Baden-Württem-
berg auch im Jahr 2025 wieder etwa 62 000 
Haushalte im Südwesten.

Die Auswahl der Haushalte, die in die Stich-
probe mit einbezogen werden, erfolgt 
dabei mithilfe eines mathematischen Zu-
fallsverfahrens. Die ausgewählten Haushal-
te fi nden im Briefkasten ein Anschreiben 
des Statistischen Landesamtes Baden-Würt-
tembergs vor. Darin sind die Zugangsdaten 
für die Meldung über das Internet enthal-
ten. Alternativ besteht die Möglichkeit, der 
Auskunftspfl icht durch ein Telefoninterview 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Statistischen Landesamtes nachzukom-
men oder einen Papierbogen auszufüllen. 
Es genügt dabei, wenn eine volljährige Per-
son die Angaben für alle Haushaltsmitglie-
der abgibt. 

Die Teilnahme an der Befragung ist für alle 
Altersgruppen verpfl ichtend, um ein um-
fassendes Bild der Lebensrealitäten junger 
und älterer Menschen zu gewährleisten. 
Der Mikrozensus erfasst seit seiner Ein-
führung im Jahr 1957 wichtige Daten wie 
Familienstand, Bildungsabschlüsse und Er-
werbstätigkeit. Neben den jährlich wieder-
kehrenden Themen werden auch wechseln-
de Inhalte abgefragt. Im Jahr 2025 gehören 
hierzu beispielsweise Fragen zum Umgang 
mit künstlicher Intelligenz oder zum Rauch-
verhalten. Die Erhebungsergebnisse dienen 
als Grundlage für politische, wirtschaftliche 
und soziale Entscheidungen des Bundes 
und der Länder. Sie sind somit im Zusam-
menhang mit der Gestaltung zukünftiger 
gesellschaftlicher Entwicklungen von hoher 
Wichtigkeit. Viele dieser Daten sind zudem 
europaweit vergleichbar. 

Die Ergebnisse des Mikrozensus sind nicht 
nur für Politik und Verwaltung von Bedeu-
tung, sondern stehen auch der Öff entlich-
keit und der Wissenschaft zur Verfügung.

Die Wahrung der Vertraulichkeit und der 
Schutz personenbezogener Daten stel-
len dabei fundamentale Prinzipien bei der 
Verarbeitung von Einzelangaben dar. Nach 
Eingang und Prüfung der Daten im Statisti-
schen Landesamt erfolgt eine Anonymisie-
rung, sodass sich Rückschlüsse auf einzelne 
Personen nicht ziehen lassen.

Bürgermeistersprechstunde
Die nächste Bürgermeistersprech-
stunde fi ndet am Donnerstag, den 
30.01.2025 von 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr in 
der Ortsverwaltung Schwandorf statt. 
Um Wartezeiten zu verkürzen, können 
Sie gerne einen Termin vereinbaren. 

Sie können jedoch auch unabhängig 
der Bürgermeistersprechstunde jeder-
zeit Ihre Wünsche und Anliegen vor-
bringen. Rufen Sie hierzu bitte an -  
Tel.: 07467/9460-15.

Bürgermeistersprechstunde

Abfalltermine
Januar
Papiertonne
Donnerstag, 30.01.2025

Februar
Werttonne/Werttonne 1100 Liter
Dienstag, 04.02.2025

Biomüll
Donnerstag, 06.02.2025

Restmüll 4- und 8- wöchentlich
Donnerstag, 13.02.2025

Biomüll
Donnerstag, 20.02.2025

Papiertonne
Donnerstag, 27.02.2025

Müllabfuhr

Worndorf 
(Amtliche Mitteilungen)

Ortschaftsratssitzung
Wir laden zur öff entlichen Ortschaftsratssit-
zung am Montag, den 03.02.2025 um 19 Uhr 
in die Ortsverwaltung Worndorf ein.
Tagesordnung
1. Geplanter Funkmast am Sportplatz
2. Verschiedenes/Anfragen/Bekanntgaben
Martin Schäpke, Ortsvorsteher
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Neuhausen ob Eck

Sonntags-Frühschoppen im Sportheim
Diesen Sonntag, 2. Februar 2025 ab 10 
Uhr freut sich Ronny, für Euch das Sport-
heim zum Frühschoppen zu öffnen.

Schwandorf

Narrenverein Burgwichtel 
Schwandorf
Narrenblattverkauf
Am Samstag, den 01.02.2025 verkaufen wir 
in allen Ortsteilen den Narrenkurier. 

Worndorf

Landfrauen Worndorf
Vortrag über Wickel und andere na-
türliche Hausmittel
Was Generationen vor uns noch wussten, 
ist wieder gefragt. In vielen Fällen kann Kin-
dern und Angehörigen selbst geholfen und 
die Heilung mit Hausmitteln beschleunigt 
werden.  Die Heilpraktikerin Christina Schil-
ling aus Tuttlingen erklärt und demonstriert 
verschiedene Anwendungen. 
Donnerstag 30.01.2025, 
Beginn: 19:30 Uhr
Ort: Gemeindesaal St. Mauritius Worndorf
Teilnahme kostenlos - ohne Anmeldung - 
 

Kirchen

Evangelische Eckstein- 
Kirchengemeinde Neuhausen 
ob Eck und Emmingen- 
Liptingen
Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck und 
Friedenskirche in Emmingen-Liptingen
 
Der Wochenspruch aus der Bibel
Über dir geht auf der Herr, und seine Herr-
lichkeit erscheint über dir. Jes. 60,2
 
Donnerstag, 30.01.2025
19.30 Uhr  Bibelkreis in der Friedenskir-
che
 
Freitag, 31.01.2025
19.00 Uhr   Konfi-für-Konfi Gottesdienst in 

der Stadtkirche
20.00 Uhr   Probe des ökumenischen 

Singkreises
 
Sonntag, 02.02.2025 – Letzte Sonntag 
nach Epiphanias
09.30 Uhr  Gottesdienst in der Friedens-

kirche mit anschließendem 
Kirchenkaffee

11.00 Uhr   Gottesdienst in der Gervasius-
kirche

  Beide Gottesdienste feiern wir 
mit Pfarrer Matthias Figel – er 
behandelt das Thema „Der 
Tierfriede am Ende der Zeiten“ 
zur Predigtreihe

  Bis zum 23.02.2024 findet die 
alljährliche Distriktpredigtrei-
he zum Thema „Tierische Ge-
schichten in der Bibel“ statt.

  Verschiedene Pfarrerinnen 
und Pfarrer des Distrikts pre-
digen in dieser Zeit zu diesem 
Thema. Wir freuen uns auf die 
Gottesdienste

 
Mittwoch, 05.02.2025
15.00 Uhr   Konfirmandenunterricht in 

Tuttlingen
 
Freizeiten 2025 der evangelischen 
Jugend im Bezirk Tuttlingen 
Anmeldungen sind ab jetzt online 
möglich!
Die Jugendwerke Tuttlingen und Möhrin-
gen, die Evang. Junge Gemeinde Schwen-
ningen, das Evang. Jugendwerk Trossin-
gen und das Bezirksjugendwerk Tuttlingen 
haben eine bunte Palette an Freizeiten für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
zusammengestellt  - es ist für jedes Alter was 
zu finden.  Das Evang. Jugendwerk Bezirk 
Tuttlingen veranstaltet u.a. vom 09.08.2025 
– 18.08.2025 das Jungscharcamp für Kinder 
von 9 – 13 Jahren oder die Sommerfreizeit in 
Kroatien für Jugendliche von 14 – 16 Jahren 
vom 21.08.2025 – 30.08.2025 in Kooperati-
on mit dem Evang. Jugendwerk Tuttlingen/
Stadt. Weitere Infos gibt es auf der Home-
page vom Evang. Jugendwerk Bezirk Tutt-
lingen unter https://www.ejw-bezirktut.de/
freizeiten/
 
Pfarrerin
Karoline Bortlik, 25% Vertretungsdienst 
im Kirchenbezirk Tuttlingen, Telefon: 
07461/1631245, karoline.bortlik@elkw.de
 
Pfarramt
Die Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Di-
strikt Tuttlingen und Tuttlingen Umland 
übernehmen weiterhin die Vertretungen 
für unser Pfarramt. Bei Trauerfällen wenden 
Sie sich bezüglich Bestattungen bitte direkt 
an das Gemeindebüro in Tuttlingen unter 
07461/927522 oder an das Dekanatamt Tutt-
lingen unter 07461/12863.
 
Gemeindebüro/Assistenz der 
Gemeindeleitung
Juliane Sauter-Manz, Telefon: 07467/385, Ju-
liane.Sauter-Manz@elkw.de
Kontaktzeiten: Montag, Dienstag und Mitt-
woch von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr
 
Evangelische Eckstein-Kirchengemein-
de Neuhausen ob Eck und Emmin-
gen-Liptingen, Stockacher Straße 2, 
78579 Neuhausen ob Eck
www.eckstein-kirchengemeinde.de

Katholische Kirchengemeinde
St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau 
mit St. Michael in Neuhausen ob Eck und St. 
Nikolaus in Stetten/Donau

Herzliche Einladung zu den 
Gottesdiensten
Donnerstag, 30.01.2025
19.30 Uhr   öffentliche KGR-Sitzung im kath. 

Gemeindehaus St. Josef
 
Freitag, 31.01.2025
18.00 Uhr   Rosenkranz in St. Maria Magda-

lena
18.30 Uhr   Eucharistiefier in St. Michael
 
Samstag, 01.02.2025
18.30 Uhr   Eucharistiefeier in St. Maria 

Magdalena mit Kerzenweihe 
und Blasiussegen

 
Sonntag, 02.02.2025 – Darstellung des 
Herrn (Lichtmess) Fest
10.30 Uhr   Eucharistiefeier in St. Michael 

mit Kerzenweihe und Blasiusse-
gen

10.30 Uhr   Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
mit Kerzenweihe und Blasiusse-
gen

18.00 Uhr   Rosenkranz in St. Nikolaus
 
Dienstag, 04.02.2025
18.00 Uhr   Rosenkranz in St. Maria Magda-

lena
18.30 Uhr   Eucharistiefeier in St. Maria 

Magdalena
 
Freitag, 07.02.2025
18.00 Uhr   Rosenkranz in St. Maria Magda-

lena
18.30 Uhr   Eucharistische Anbetung in St. 

Nikolaus
  keine Eucharistiefeier in St. Mi-

chael
 
Samstag, 08.02.2025
16.00 Uhr   Wortgottesdienst im Altenzent-

rum St. Antonius
 
Sonntag, 09.02.2025 – 5. Sonntag im Jah-
reskreis
09.00 Uhr   Eucharistiefeier in St. Michael
09.00 Uhr   Eucharistiefeier in St. Nikolaus
10.30 Uhr   Eucharistiefeier in St. Maria 

Magdalena
18.00 Uhr   Rosenkranz in St. Nikolaus
 
Wochendienst bei Beerdigungen 
und Trauerfeiern:
Von Dienstag, 28.01.2025 - 
Samstag, 01.02.2025:
Pfarrer Klose, Pfarramt Fridingen, 
Tel. 07463/430
von Dienstag, 04.02.2025 - 
Samstag, 08.02.2025:
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, 
Tel. 07463/354
 
Kirchengemeinderat Mühlheim
Die Damen und Herren des Kirchengemein-
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derats laden wir herzlich ein zur öffentli-
chen Sitzung am Donnerstag, 30.01.2025 
um 19.30 Uhr im kath. Gemeindehaus St. 
Josef in Mühlheim.
 
Kerzenweihe mit Blasiussegen in Neu-
hausen
Die Kerzenweihe und Erteilung des Blasius-
segens finden in St. Michael am Sonntag, 
02.02.2025 um 10.30 Uhr statt.
Herzliche Einladung
 
KGR-Wahl 2025
Kirchengemeinderatswahl am 30. März 
2025 in Mühlheim/Donau mit Neuhau-
sen ob Eck: Bekanntmachung endgülti-
ger Wahlvorschlag
In der Sitzung am 20.01.2025 hat der 
Wahlausschuss der Kirchengemeinde St. 
Maria Magdalena mit St. Michael den Wahl-
vorschlag für die Kirchengemeinderatswahl 
einstimmig nach § 5 der Wahlordnung fest-
gestellt. Sämtliche formellen und inhaltli-
chen Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Wahl sind bei allen Kandidatinnen und 
Kandidaten gegeben. Der endgültige Wahl-
vorschlag umfasst die Stimmbezirke Mühl-
heim/Donau und Neuhausen ob Eck.

Für den Stimmbezirk Mühlheim sind Teil 
des endgültigen Wahlvorschlags:

Name,
Vorname

Alter, 
Beruf

Anschrift

Buschle,
 Maria

58, 
Fremd-
sprachen-
sekretärin

78570 
Mühlheim, 
Schönen-
bergstr. 42

Grathwohl, 
Gabriele

57, Ver-
waltungs-
fachange-
stellte

78570 Mühl-
heim, Schu-
mannstr. 4

Kumpart, 
Ulrika

62, Haus-
wirtschaf-
terin

78570 
Mühlheim, 
Prinz-Eugen-
Str. 12

Leibinger, 
Michael

50, Indust-
riemeister

78570 
Mühlheim, 
Uhlandstr. 23

Richter, 
Georg

47, Ver-
triebsin-
genieur

78570 
Mühlheim, 
Grubenstr. 15

Schlegel, 
Martina

43, Ver-
waltungs-
fachange-
stellte

78570 
Mühlheim, 
Käthe-Koll-
witz-Str. 7

Schönbrunn, 
Anna 
Christine

36, Maß-
schneider-
meisterin

78570 Mühl-
heim, Schüt-
zenstr. 5

Für den Stimmbezirk Neuhausen ob 
Eck sind Teil des endgültigen Wahlvor-
schlags:

Name, 
Vorname

Alter, 
Beruf

Anschrift

Baumkratz-
Woock, 
Regina

44, kaufm. 
Angestell-
te

78579 
Neuhausen, 
Tanningerstr. 
11

Renner, 
Johanna

22, Medi-
zinstuden-
tin

78579 
Neuhausen, 
Alemannen-
str. 20

Renner,
 Magdalena

22, Medi-
zinstuden-
tin

78579 
Neuhausen, 
Alemannen-
str. 20

 
Mühlheim, 20. Januar 2025
Andrea Haselmeier
Vorsitzende Wahlausschuss
 
Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena, 
Ettenbergstr. 4, 78570 Mühlheim/Donau

Öffnungszeiten: 
Mo., Di. und Do. von 08.30 - 11.30 Uhr
Do. von 14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07463/354, Mail: 
StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de
Homepage: www.se-donau-heuberg.de
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de
 

Aus den
Schulen

Wann? TAG DER OFFENEN TÜR/ Wil-
helmschule Tuttlingen
 
Mittwoch 05.02.2025 (14:00 bis 
17.00 Uhr)

Wer? Für alle jetzigen Viertklässler 
und deren Eltern

Was? Lerne unsere Gemeinschafts-
schule mit dem Ganztagesan-
gebot kennen!
 
Schulhausführungen werden 
angeboten.
 
Probiere unterschiedliche Mit-
machaktionen und Aktivitäten 
aus!
 
Stärke dich bei kleinen Snacks 
im Schülercafé!
 
Lehrerinnen und Lehrer, un-
sere Schulsozialarbeit und die 
Schulleitung stehen für Fragen 
zur Verfügung
 
Lerne uns kennen! Wir freuen 
uns auf dich!

Wo? Gemeinschaftsschule Wilhelm-
schule, Weimarstraße 35, 78532 
Tuttlingen

Infos? https://www.ws-tuttlingen.de

Die Tuttlinger Realschulen 
stellen sich vor
Die beiden Tuttlinger Realschulen bie-
ten auch dieses Jahr allen interessier-
ten Eltern und deren Kindern die Mög-
lichkeit, die Schulen zu besichtigen 
und sich zu informieren.
 
Die Schulleitung der Hermann-Hesse-Re-
alschule informiert die Eltern zu folgenden 
Terminen:
Infoabend digital:   
Dienstag, 04.02.2025 um 19.00 Uhr
 
Infoabend in Präsenz:   
Dienstag, 11.02.2025 um 19.00 Uhr 
(Anmeldung per E-Mail an 
info@hhrs-tuttlingen.de)
 
Infoabend digital „Bilingualer Zug“:   
Donnerstag 13.02.2025 um 17.00 Uhr
(Anmeldung per E-Mail an 
bili@hhrs-tuttlingen.de)
 
Tag der offenen Tür:   
Samstag, 08.02.2025 
von 10.00 - 13.00 Uhr
 
Die Schulleitung und das Kollegium der 
Ludwig-Uhland-Realschule informiert 
am Tag der offenen Tür mit geführten 
Rundgängen: 
Samstag, 22.02.2025, Beginn 10.00 Uhr
An den Terminen zur „Tag der offenen Tür“ 
können beide Realschulen besichtigt wer-
den und Sie erhalten weitere Informationen.

Informationsabend der  
Fachschule für Technik der  
Ferdinand-von-Steinbeis- 
Schule
Mittwoch, 12.02.2025 um 18.00 Uhr in 
der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, 
Mühlenweg 21, 78532 Tuttlingen
Am Mittwoch, 12.02.2025 um 18.00 Uhr 
lädt die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule zu 
einem Informationsabend über die Fach-
schule für Technik ein. Es werden die drei 
Vertiefungsrichtungen Fertigungstechnik, 
Industrial Med. Tech. und Industrial Auto-
mation vorgestellt. Nach einer zweijährigen 
Vollzeitschule erhält man den Abschluss 
Staatlich geprüfte*r Techniker*in sowie Ba-
chelor Professional in Technik und die Fach-
hochschulreife. Die Weiterbildung richtet 
sich an Fachkräfte mit einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung in einem Metallberuf 
und anschließender Berufserfahrung von 
mindestens 1,5 Jahren und bietet sehr gute 
Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten in 
den Betrieben unserer Region. Weitere In-
formationen erhalten Sie von Joachim Krie-
sel, Abteilungsleiter Fachschule für Technik 
(kriesel@steinbeisschule.de) oder unter 
www.steinbeisschule.de/Schularten/
Fachschule-für-Technik/
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Die Fritz-Erler-Schule Tuttlingen 
öffnet ihre Türen und stellt sich 
interessierten Schülerinnen 
und Schülern und ihren Eltern 
vor. Lernen Sie uns kennen!
Großer Infotag an der Fritz-Erler-Schule 
am Samstag, 01. Februar 2025 
09:00 – 13:00 Uhr

 
Vorabinformationen sind bereits jetzt 

unter www.infotag2025.de verfügbar.
 

Informationsveranstal-
tungen zu den einzel-
nen Schularten

Uhrzeit

Pflegeschule3-jährige 
generalistische Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft

09:45 Uhr und 
11:15 Uhr

Fachschule für Sozial-
pädagogikAusbildung 
zur/m ErzieherIn/Ba-
chelor of Professional in 
Sozialwesen

09:00 Uhr und
10:15 Uhr

Berufliche Gymnasi-
en:Wirtschaftsgymna-
sium; Schwerpunkte In-
ternationale Wirtschaft 
oder Volks- und Be-
triebswirtschaftslehre,
Ernährungswissen-
schaftliches Gymnasi-
um, Sozial- und Gesund-
heitswissenschaftliches 
Gymnasium; Schwer-
punkte Pädagogik und 
Psychologie oder Biolo-
gie und Gesundheit.

09:00 Uhr
10:15 Uhr
11:45 Uhr

Berufskollegs I und 
IIKaufmännisch,
Gesundheit und Pflege

09:45 Uhr und 
11:15 Uhr

2-jährige Berufsfach-
schulen:Wirtschafts-
schule (kaufmännisch),
Ernährung und Haus-
wirtschaft,
Gesundheit und Pflege

12:00 Uhr

 
Berufsausbildung und alle weiterführenden 
Schulabschlüsse unter einem Dach:
 
• Berufsausbildungen:

• 3-jährige Berufsfachschule für Pflege 
(Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum 
Pflegefachmann),

• Fachschule für Sozialpädagogik (Aus-
bildung zur Erzieherin/zum Erzieher),

• Kaufmännische Berufsschule (Ausbil-
dung in kaufmännischen Berufen),

 
• Vollzeitschulen:

• 2-jährige Berufsfachschule (Mittlerer 
Bildungsabschluss),

• Berufskollegs (Fachhochschulreife und 
Berufsqualifizierung),

• Berufliche Gymnasien (Abitur und In-
ternationales Abitur).

Interessantes
und Wissenswertes

Informationsveranstaltungen 
zu Meister- und kaufmännischen 
Kursen
Bildungsakademie berät vor Ort und 
online
Ob Meistervorbereitungen oder kaufmän-
nische Weiterbildungen: Die Bildungsaka-
demie mit den Standorten Singen, Walds-
hut und Rottweil bietet auch 2025 wieder ein 
breites Kursangebot an. Wer sich dazu bera-
ten lassen möchte, kann das bei vier kosten-
freien Informationsveranstaltungen in den 
Bildungsakademien der Handwerkskammer 
Konstanz sowie in der BBT Tuttlingen.
 
Zusätzlich finden 13 Online-Termine statt, 
an denen Interessenten Fragen zu Kursin-
halten, Finanzierungen und Fördermög-
lichkeiten stellen können. Um Anmeldung 
unter www.bildungsakademie.de/bera-
tung wird gebeten. Ansprechpartnerin für 
Meisterkurse ist Stefanie Ende, Tel. 07731 
83277-589, stefanie.ende@hwk-konstanz.
de. Katrin Höhn, Tel. 07731 83277-590, kat-
rin.hoehn@hwk-konstanz.de, berät zu kauf-
männischen Kursen.
 
Informationsveranstaltungen vor Ort:
• 26. März 2025 in der BBT Tuttlingen, Max-

Planck-Straße 17, um 18.30 Uhr (Meister-
kurse)

• 14. Mai 2025 in der Bildungsakademie 
Rottweil, Steinhauserstraße 18, um 18 Uhr 
(kaufmännische Weiterbildungen) und 
18.30 Uhr (Meisterkurse)

• 16. Juli 2025 in der Bildungsakademie 
Waldshut, Friedrichstraße 3, um 18 Uhr 
(kaufmännische Kurse) und 18.30 Uhr 
(Meisterkurse)

• 15. Oktober 2025 in der Bildungsakade-
mie Singen, Lange Straße 20, um 18 Uhr 
(kaufmännische Kurse) und 18.30 Uhr 
(Meisterkurse)

 
Informationsveranstaltungen online 
für Meisterkurse:
• 6. Februar 2025 um 9.00 Uhr
• 2. April 2025 um 16.00 Uhr
• 21. Mai 2025 um 16.00 Uhr
• 23. Juli 2025 um 16.00 Uhr
• 8. August 2025 um 10.00 Uhr
• 22. Oktober 2025 um 16.00 Uhr
• 12. Dezember 2025 um 09.00 Uhr
 
Informationsveranstaltungen online 
für kaufmännische Kurse:
• 24. Januar 2025 um 15.00 Uhr
• 20. März 2025 um 9.00 Uhr
• 16. Mai 2025 um 15.00 Uhr
• 18. Juli 2025 um 9.00 Uhr
• 17. Oktober 2025 um 15.00 Uhr
• 11. Dezember 2025 um 9.00 Uhr

Spannender Austausch in  
historischen Mauern
Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Wel-
come Center für die Region Schwarz-
wald-Baar-Heuberg lädt am 30. Januar zum 
Welcome-Café in einem ganz besonderen 
Rahmen ein. Die Einladung richtet sich an 
internationale Fachkräfte, Azubis und Stu-
dierende.
 
Welcome Café in Trossingen
Die Veranstaltung findet von 18 bis 20 Uhr in 
der Hohner-Villa, Hohnerstraße 11, in 78647 
Trossingen statt. Die Teilnehmenden treffen 
sich direkt am Eingang der Villa. Das Team 
des Welcome-Centers freut sich darauf, mit 
seinen Gästen gemeinsam in entspannter 
Atmosphäre das neue Jahr zu begrüßen.
 
Lernen in entspannter Atmosphäre
Die Zusammenkunft soll eine Möglichkeit 
bieten, in ungezwungener Atmosphäre die 
deutsche Sprache zu üben, neue Menschen 
kennenzulernen, einen schönen Abend zu 
verbringen und spannende Begegnungen 
erleben.
Wer teilnehmen möchte, kann sich online 
auf welcome-sbh.de/event/welcome-cafe/ 
anmelden.
 
Weitere Informationen
Wer Fragen hat, kann sich ans Welcome 
Center unter Tel. 07721 – 697 325-7 wenden 
oder per E-Mail an fischer@wifoeg-sbh.de 
anfragen. Es ist kostenlos für internationale 
Fachkräfte, Azubis und Studierende.
 
Infokasten:
Unternehmen, die ausländische Fachkräfte 
einstellen möchten, erhalten kostenfreie 
Hilfe vom Welcome Center. Es hilft bei der 
Suche nach Fachkräften, Fragen zu Einreise 
oder Aufenthaltsrecht, oder dabei, Neulin-
ge gut ins Team einzubinden.
 
Fachkräfte oder Studierende aus dem Aus-
land und ihre Familien können sich beim 
Welcome Center informieren. Sie erfahren 
wie der Arbeitsmarkt funktioniert, welche 
Unternehmen es gibt oder wie man sich 
erfolgreich bewirbt. Wer seinen ausländi-
schen Beruf anerkennen lassen oder seine 
Deutschkenntnisse verbessern möchte, 
wird ebenfalls unterstützt.
 
Das Welcome Center ist eine Einrich-
tung der Wirtschaftsförderung Schwarz-
wald-Baar-Heuberg und der IHK Schwarz-
wald-Baar-Heuberg. Das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Ba-
den-Württemberg sowie die Förderer des 
Welcome Centers unterstützen das Center.
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Rund um den Babybrei -  
Kostenloser Online-Kurs zur 
Ernährung im ersten  
Lebensjahr
Das FORUM Ernährung des Landwirtschaft-
samts Tuttlingen bietet allen interessierten 
Eltern die Möglichkeit am Online-Kurs rund 
um das Thema Essen und Trinken im ersten 
Lebensjahr teilzunehmen.
Im Online-Kurs „Rund um den Babybrei – Er-
nährung im 1. Lebensjahr“ am Donnerstag, 
6. Februar 2025, erfahren die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, was bei der Einführung 
der Beikost zu beachten ist. Von 20:00 Uhr 
bis 21:30 Uhr haben sie die Gelegenheit, sich 
über die besonderen Anforderungen zu in-
formieren und offene Fragen zu klären.
„Im Kindesalter werden die Weichen für das 
spätere Ernährungsverhalten gestellt. Aus 
diesem Grund ist es so wichtig, bereits früh 
auf ausgewogenes Essen und eine gute Le-
bensmittelauswahl zu achten“, so Kathrin 
Schrode, Kursleiterin und Referentin für Kin-
derernährung.
Eine Anmeldung unter 07461 926-1300 
oder per Mail an forum.ernaehrung@land-
kreis-tuttlingen.de ist erforderlich. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Voraussetzung ist ein 
digitales Endgerät und eine stabile Inter-
netverbindung. Weitere Informationen er-
halten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei der Anmeldung.

Trennung der Eltern:  
Herausforderung für Kinder!
Gruppe für Kinder aus Trennungs- und 
Scheidungsfamilien startet wieder
Wenn Eltern sich trennen, bedeutet dies für 
ihre Kinder eine grundlegende
Veränderung ihrer gesamten Lebenswelt. 
Kinder erleben die Zeit der Trennung und
Scheidung ihrer Eltern meist als schwierig 
und schmerzhaft. Sie fühlen sich
ohnmächtig und hilflos in einer für sie uner-
wünschten und unkontrollierbaren
Situation. Es kostet die Kinder meist viel 
Kraft, sich in ihrer neuen Lebenssituation
zurechtzufinden und diese zu akzeptieren.
Deshalb bietet die Psychologische Bera-
tungsstelle ab März 2025 wieder eine
Gruppe für Kinder aus Trennungs- und 
Scheidungsfamilien an. Die Gruppentreffen
sollen den Kindern helfen, das belastende 
Lebensereignis besser zu bewältigen und
die Anpassung an die neue Lebenssituation 
leichter zu meistern. In einer Gruppe von
sechs bis acht Teilnehmenden können sich 
die Kinder mit trennungsspezifischen

Themen auseinandersetzen.
Die Kinder erleben, dass auch andere Kinder 
von einer Trennung der Eltern betroffen
sind und dass sie damit nicht alleine sind. 
Sie lernen, ihre Gefühle in Bezug auf die
Trennung auszudrücken und werden dabei 
unterstützt, ein realistisches Bild der
Trennung aufzubauen. Darüber hinaus ler-
nen die Kinder neue
Bewältigungsmöglichkeiten kennen und 
ihre Ressourcen werden gestärkt.
Rahmenbedingungen
-  Alter: Jungen und Mädchen in der 3. und 

4. Klasse
- Kosten: keine
-  Termine: 8 Termine, jeweils mittwochs von 

16.00 bis 17.30 Uhr
-  12.03.2025 / 19.03.2025 / 26.03.2025 / 

02.04.2025 / 30.04.2024 / 14.05.2025 / 
21.05.2025 / 28.05.2025

-  Ort: Psychologische Beratungsstelle, Bo-
genstraße 2, Tuttlingen

-  Das Angebot für die Kinder wird durch 
einen Elternabend am Montag, den 
31.03.2025, von 19:00 bis 20:30 Uhr er-
gänzt.

Anmeldeschluss ist der 21.02.2025.
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.psychberatungsstelle.de.
Rückfragen und Anmeldung unter Telefon 
07461/ 6047.

Zwei finden das Richtige  
für sich
Eine Ausbildung zur Chirurgiegerätemecha-
nikerin schien das Richtige zu sein. Anfangs 
war’s auch noch ganz okay, doch dann fing 
Aileen Machacek an, sich zu langweilen. 
Der Arbeitstag zog sich wie Kaugummi, die 
Zeiger auf der Uhr wollten sich nicht vor-
wärtsbewegen. Außerdem kühlte das Ar-
beitsklima ab, und die 18-Jährige begann zu 
erkennen, dass ihre berufliche Zukunft wo-
anders lag. Im Urlaub machte sie ein Pflege-
praktikum im Klinikum Landkreis Tuttlingen 
(KLT) und wusste: „Das ist das Richtige für 
mich!“
 
Schnell war ein Aufhebungsvertrag unter-
schrieben und die Unterschrift unter einem 
neuen Ausbildungskontrakt mit dem Kran-
kenhaus. Hier macht sie die einjährige Aus-
bildung zur Pflegehelferin – und kommt 
jetzt  jeden Tag gerne zur Arbeit. „Ich bin 
so froh, dass ich nicht mehr rumsitzen und 
irgendwo Schräubchen reindrehen muss“, 
sagt sie. Aileen hat Spaß daran, tagtäglich 
richtig anzupacken. Auch das Betriebsklima 
sagt ihr zu: „Wir Azubis fühlen uns hier im 
Klinikum Landkreis Tuttlingen richtig wohl.“
 
Das kann Samanta Simunovic, ebenfalls 18 
Jahre alt, bestätigen. Sie hat die einjähri-
ge Ausbildung bereits abgeschlossen und 

gleich die nächste, die dreijährige Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft angefangen. Frü-
her hieß das Berufsbild „Krankenschwester“, 
heute Fachkraft für Gesundheits- und Kran-
kenpflege. Dafür braucht man eigentlich 
die Mittlere Reife, doch weil Samanta schon 
Gesundheits- und Krankenpflegehelferin 
gelernt hat, reicht der Hauptschulabschluss. 
Die einjährige Ausbildung war damit auch 
Samantas berufliches Sprungbrett. Den 
Übergang von einer Lehrstelle auf die an-
dere hat sie gut gemeistert und profitiert in 
aktuell noch von den Kenntnissen, die sie in 
der Helferinnenausbildung erworben hat. 
„Ich weiß aber“, sagt sie, „dass ich noch viel 
lernen muss.“ Das sei eigentlich nicht so ihr 
Ding, gibt sie zu und lächelt. Doch sie weiß, 
dass sich das ändern muss. Schließlich geht 
es um ihre berufliche Zukunft, und ein Spa-
ziergang ist das Pflegeexamen keineswegs.
 
Mit dem Gesundheitswesen ist Samanta 
schon als Kind in Kontakt gekommen. Nicht 
nur über den Onkel in Kroatien, der dort 
Rettungssanitäter ist, sondern über Kran-
kenhausaufenthalte der Mutter, die sie re-
gelmäßig besucht hat, und die inzwischen 
verstorben ist. Dass es in der Pubertät mit 
dem Vater nicht so geklappt hat, sagt Sa-
mata, habe letztlich den Ausschlag gege-
ben, so früh wie möglich eine Ausbildung 
im Klinikum aufzunehmen: „Ich wollte raus, 
und die haben ein Wohnheim. Also habe 
ich nicht lange überlegt.“ Bereut hat sie ihre 
pragmatische Entscheidung ebenso wenig 
wie ihre Kollegin Aileen. „Ich würde diesen 
Beruf gegen keinen anderen eintauschen 
wollen“, beteuert auch Samanta. Ich habe die 
richtige Entscheidung für mich getroffen.“
 
Zurzeit betreuen KLT-Ausbildungsleiter 
Peter Wirth und Alfons Betzler, Leiter der 
Gesundheits- und Krankeknpflegehilfe-
schule, sieben angehende Pflegehilfskräf-
te. Wirth sieht in diesem Ausbildungsgang 
die große Chance für junge Leute mit 
Hauptschulabschluss, in der Pflege Fuß zu 
fassen. Die Arbeit hier sei sinnstiftend und 
erfüllend, wenn auch für junge Menschen 
nicht immer ganz einfach. „Die Auszubil-
denden müssen lernen, Krankheit und Tod 
zu begegnen. Sie müssen mit der Zeit einen 
professionellen Blickwinkel auf diese Dinge 
entwickeln.“ Dabei, ergänzt Alfons Betzler, 
machen sie prägende Erfahrungen, die sie 
reifen lassen. Der Pflegeausbilder weiß, dass 
sich viele Schüler von Fernsehserien wie 
„Emergency Room“ blenden lassen. „Das ist 
Fiktion. Doch die Realität ist eine andere.“
 
Dabei sind die Rahmenbedingungen in 
der Pflege auch im „echten Leben“ nicht 
so schlecht, wie es immer wieder heißt. 
Schon in der Ausbildung ist die Bezahlung 
überdurchschnittlich gut; die Ausbildungs-
vergütung für angehende Pflegefachkräfte 
liegt höher als in den meisten Handwerks- 
oder auch Industrielehrberufen. „Wer in die 
Pflege will“, sagt Alfons Betzler, „muss gerne 
mit Menschen zu tun haben. Empathie und 
Kommunikation sind ganz wichtige Eigen-
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schaften in unserem Metier.“ Aileen Macha-
cek und Samanta Simunovic bestätigen das. 
Die beiden schauen positiv in die Zukunft. 
„Ih bin froh, dass sich nicht mehr nur rum-
sitzen muss, sondern hier den ganzen Tag 
etwas zu tun habe“, sagt Aileen und lacht.

Beuron. Winterwanderung im Donautal. 
Mittwoch, 5. Februar, 14 Uhr (Anmeldung bis 
04.02.)
Auch im Winter hat das Donautal seine 
Reize. Ohne Laub auf den Bäumen sind die 
zahlreichen Felsen noch viel dominanter 
zu sehen als während der Vegetationszeit 
und der Blick reicht besonders bei Schnee-
lage auch viel weiter in die Waldflächen an 
den Talhängen hinein. Besonders spannend 
sind die Unterschiede zwischen den sonn- 
und schattseitigen Hängen sowie zwischen 
den Tallagen und den Hochflächen. Auch 
die Donau, an der eine Teilstrecke der Wan-
derung am Mittwoch, 5. Februar um 14 Uhr 
vorbeiführt, liefert im Winter ganz andere 
Eindrücke als im Sommer. Treffpunkt: Haus 
der Natur, Beuron. Leitung: Bernd Schneck; 
Gebühr: 4,- Euro; Anmeldung bis 4. Februar 
beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.
 
Beuron. Weidenbau im Garten. Freitag, 7. 
Februar, 15 Uhr (Anmeldung bis 05.02.)
Weiden gehören im Frühjahr zu den ersten 
Pflanzen, die Pollen und damit Nahrung 
für die früh fliegenden Insekten liefern. 
Ihr Blattwerk bietet Insekten und Vögeln 
Schutz, Nistraum und Versteckmöglich-
keiten. Sie sind äußerst biegsam, wachsen 
schnell und eignen sich hervorragend als 
natürliches Baumaterial für die Gestaltung 
im Garten. In der freien Natur dürfen sie nur 
vom 1. Oktober bis Ende Februar geerntet 
werden, damit Brutvögel und frühe Insek-
ten nicht gestört werden. Erich Briel zeigt 
am Freitag, 7. Februar um 15 Uhr, worauf 
geachtet werden muss, damit die Garten-
gestaltung mit Weidenruten erfolgreich 
wird. Leitung: Erich Briel; Treffpunkt: Haus 
der Natur; Gebühr: 7,- Euro; Anmeldung 
bis 5. Februar beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
 
Gutenstein. Winterschnittkurs für Obst-
hochstämme kompakt. Donnerstag, 13. 
Februar, 14 bis 17 Uhr (Anmeldung bis 06.02.)
Wer junge Obstbäume schneidet, spart 
sich später viel Arbeit. Wird die Krone des 
Obstbaumes gut herangezogen, ist dies die 
beste Voraussetzung für Stabilität und hohe 
Erträge. Beim Schnittkurs am Donnerstag, 
13. Februar, von 14 bis 17 Uhr wird praktisch 
demonstriert und unter Anleitung selbst 
ausprobiert, wie man dabei zu Werke geht. 
Falls vorhanden bitte Scheren und Astsä-

gen mitbringen. Treffpunkt: Gutenstein; 
Leitung: Markus Ellinger; Gebühr: 20,- Euro; 
Anmeldung bis 6. Februar beim Haus der 
Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.

Blut spenden und mit etwas 
Glück eine Reise nach Paris 
gewinnen
Die Blutspende ist die einfachste Mög-
lichkeit um Leben zu retten. Das DRK 
ruft zur guten Tat auf und verlost unter 
allen Lebensretter*innen vier exklusi-
ve Reisen nach Paris.
Aktuell spendet knapp fünf Prozent der Be-
völkerung regelmäßig Blut. Dass nicht mehr 
Menschen Blut spenden hat in der Regel 
weder mit fehlender Motivation noch man-
gelnder Bereitschaft zu tun. Oftmals fehlt 
schlicht das Bewusstsein für die Notwen-
digkeit und was eine einzige Blutspende 
unmittelbar bewirken kann. Blut wird kon-
tinuierlich und jeden Tag benötigt: Allein in 
Hessen und Baden-Württemberg werden 
täglich über 2000 Blutkonserven benötigt, 
um Patient*innen aller Altersklassen lücken-
los zu versorgen.
Der DRK-Blutspendedienst Baden-Würt-
temberg – Hessen appelliert an alle noch 
Unentschlossenen, jetzt mit einer einfachen 
guten Tat ins neue Jahr zu starten: „Wir freu-
en uns über alle engagierten Bürger*innen, die 
wir in den kommenden Tagen und Wochen zu 
einer Blutspende im Rahmen unserer zahlrei-
chen Termine in der Region begrüßen dürfen. 
Gemeinsam mit und dank der fleißigen Blut-
spender*innen schenken wir Mitmenschen, 
die dringend auf lebensrettende Blutspenden 
angewiesen sind, Hoffnung auf Leben und Ge-
sundheit“, bekräftigt Nora Löhlein, Leiterin 
Kommunikation und Marketing.
AKTION: Jetzt Blut spenden und mit 
etwas Glück eine Reise nach Paris gewin-
nen
Im Rahmen der Aktion „Wir feiern das Leben“ 
verlost das DRK unter allen Blutspender*in-
nen vier exklusive Reisen für je zwei Perso-
nen nach Paris. Einfach Blutspendetermin 
im Aktionszeitraum (10. Februar bis 7. März 
2025) buchen, Blut spenden und danach 
online an der Verlosung teilnehmen. Alle 
Informationen und Teilnahmebedingungen 
unter: www.blutspende.de/paris
Die Blutspende gehört zu den einfachsten 
und schnellsten guten Taten: Benötigt wird 
maximal eine Stunde Zeit, davon dauert die 
reine Blutentnahme nur knapp 10-15 Minu-
ten. Wertvolles Plus: Wenige Wochen nach 
der ersten Blutspende erfahren Spender*in-
nen ihre eigene Blutgruppe - eine Informa-
tion, die im Notfall lebensrettend sein kann.
Worauf warten? Jetzt direkt Termin sichern. 
Eine Blutspende kann bis zu drei Menschen 

helfen.
Weitere Informationen rund um das Thema 
Blutspende unter www.blutspende.de oder 
telefonisch kostenfrei unter 0800 11 949 11.
 
NÄCHSTER TERMIN in 78567 FRIDINGEN 
A. D. DONAU
 
Donnerstag, dem 13.02.2025
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Donautal-Festhalle, Spitalstraße 4

Darmkrebs ist heilbar
„Darmkrebs ist heilbar – wenn man ihn 
rechtzeitig entdeckt und behandelt!“ So 
lautete die zentrale Botschaft Valery Kravts-
unovs. Der Chefarzt der Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie am Klinikum Landkreis Tutt-
lingen (KLT) plauderte bei seinem Vortrag 
über die zweithäufigste Krebserkrankung 
aus dem Nähkästchen. Denn tagtäglich 
operieren er und seine Chirurgen erkrankte 
Patienten und retten so vielen davon das 
Leben. Mit seinem Vortrag Kravtsunov den 
Auftakt für die Vortragsreihe „Ärzte im Dia-
log“ in diesem Jahr.
 
In seinem klar strukturierten Vortrag gab 
der Chefarzt einen umfassenden Überblick 
über Diagnose, Therapie und Heilungs-
chancen bei Darmkrebs, der bei den meis-
ten Patienten im Enddarm entsteht. Jähr-
lich erkranken über 60.000 Menschen in 
Deutschland an Darmkrebs. Knapp 25.000 
Patienten pro Jahr überleben die Krankheit 
nicht. Weil sie heimtückisch verläuft: Wächst 
ein Tumor im Darm, so macht der dem Be-
troffenen zunächst keinerlei Schwierigkei-
ten. Treten erste Symptome auf wie Blut im 
Stuhl, Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit 
oder Schmerzen, kann es unter Umständen 
schon zu spät sein – in der finalen der vier 
Phasen, die Mediziner beim Darmkrebs dif-
ferenzieren, kommt Hilfe oft zu spät. Dann 
hat der Krebs bereits gestreut. In Phase drei 
stehen die Überlebenschancen statistisch 
gesehen bei 50 Prozent, während Patienten, 
die im Frühstadium eine Diagnose bekom-
men, gute Heilungschancen besitzen.
 
Deshalb sei es wichtig, so der Referent, re-
gelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahr-
zunehmen. Bei Männern bezahlt die Kran-
kenkasse diese ab 50 Jahren, bei Frauen ab 
55 Jahren. Alle zehn Jahre sollte man sich 
durchchecken lassen. Den Darm öfters zu 
spiegeln empfehle sich bei Menschen mit 
erhöhtem Darmkrebsrisiko, das vorliege, 
wenn bereits Verwandte in jüngerem Alter 
erkrankt sind, in der Regel unter 40 Jahren. 
Dann nämlich könne die Wahrscheinlich-
keit, selbst zu erkranken, bis zu 30 Prozent 
betragen. Weitere Risikofaktoren seien 
Übergewicht, ungesunde Ernährung und 
Nikotinkonsum.
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Valery Kravtsunov machte deutlich, dass 
das Klinikum Landkreis Tuttlingen Darm-
krebspatienten umfassend betreut und 
individuell therapiert. Nach der Darmspie-
gelung werden Proben entnommen und 
die Diagnose in bildgebenden Verfahren 
erhärtet. Bei rund 25 Prozent der Patienten, 
konstatierte der Chefarzt, werden bei der 
Erstdiagnose bereits Metastasen gefunden. 
Im „Tumorboard“, einer interdisziplinären 
Konferenz von Spezialisten, werden die Er-
krankungs- und Verlaufsdaten der betroffe-
nen Patienten vorgestellt, um gemeinsam 
die bestmögliche Tumordiagnostik und 
-therapie für jeden einzelnen Patienten zu 
gewährleisten.
 
„Wir behandeln die Patienten hier am Kli-
nikum nach den Standards des Deutschen 
Darmkrebszentrums“, so Valery Kravtsunov. 
Eine Operation gilt als der sicherste Weg, 
die Darmkrebs-Erkrankung dauerhaft zu 
besiegen. Bei zirka drei Viertel aller Patien-
tinnen und Patienten folgt direkt auf die 
Diagnose die Operation, unterstützt durch 
die moderne Anästhesie und Schmerzthe-
rapie. Die Chirurgen müssen, je nachdem, 
wo der Tumor im Darm sitzt, verschiedene 
OP-Verfahren anwenden. Bei kleinen, ober-
flächlichen Tumoren können die Ärzte diese 
unter Umständen endoskopisch entfernen, 
ohne Bauchschnitt. Bei größeren Eingriffen 
setzen sie auch Kontrastmittel ein, um mög-
lichst präzise vorgehen zu können.
 
Nach der OP geht auch im Klinikum Land-
kreis Tuttlingen alles ganz schnell: Dem 
„Fast-Track“-Konzept entsprechend wer-
den die operierten Patienten nach vier bis 
fünf Tagen bereits wieder entlassen, jedoch 
nicht alleine gelassen. Man betreut sie mit 
einem umfassenden Nachsorgeangebot, 
wobei sie bei Bedarf psychologische Be-
treuung erhalten und, sofern ein künstlicher 
Ausgang gelegt werden musste, auch hier 
fachkundig begleitet werden.

Was tun gegen Schmerzen 
beim Gehen?
Man muss nicht viele Kilometer weit laufen, 
dass die Füße schmerzen. Das kann schon 
nach wenigen Schritten der Fall sein – dann, 
wenn die Gelenke nicht mehr mitspielen. 
Typische Beschwerden, die im Rahmen 
einer Fußwurzelarthrose beschrieben wer-
den, sind eben massive Schmerzen beim 
Gehen. Schon die einfache Belastung auf 
dem Vorfuß beim Abrollen kann Schmerzen 
bereiten. Was tun? Ist guter Rat in einer sol-
chen Situation teuer?
 
Überhaupt nicht, sondern sogar gratis. 
Denn am Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr, 
befassen sich im Rahmen eines Vortrags 

bei freiem Eintritt im Konferenzraum des 
Klinikums Landkreis Tuttlingen (KLT) zwei 
absolute Experten mit dieser Thematik: Dr. 
Matthias Hauger, Chefarzt der Unfallchirur-
gie und Orthopädie zusammen mit seinem 
Oberarzt Michael Weiser, ebenfalls Facharzt 
für spezielle Unfallchirurgie. Sie wissen ganz 
genau, was zu tun ist, wenn Patienten Ge-
lenkverschleiß in Fußwurzel und Sprungge-
lenk plagt.
 
„Bei sehr ausgeprägten Beschwerden, 
schnellem Voranschreiten der Erkrankung 
und nach vollständig ausgereizter konser-
vativer Therapie kommen unterschiedliche 
operative Verfahren in Betracht. Denn Be-
schwerden in diesem Bereich unterliegen 
einem sich selbst verstärkenden Kreislauf“, 
sagt Dr. Matthias Hauger.
 
Der Vortrag der beiden erfahrenen Medizi-
ner findet statt im Zuge der Vortragsreihe 
„Ärzte im Dialog“. Dem entsprechend kön-
nen Vortragsbesucher im Anschluss auch 
Fragen an die Referenten richten. 

Interessenten könne sich über die Website 
www.klinikum-tut.de anmelden 
oder aber über die Mailadresse 
oeffentlichkeitsarbeit@klinikum-tut.de.

 

Einladung der Allgemeinen 
Blinden- und Sehbehinderten-
hilfe e.V. (ABSH) 
– Regionalgruppe Schwarz-
wald-Baar-Heuberg –

Wir laden Sie recht herzlich ein, am Sams-
tag, den 15.02.2025 ab 14:30 Uhr, Treff-
punkt: Stizungssaal der Gemeinde Gos-
heim, Hauptstr. 45, 78559 Gosheim zum
Thema: Sozialrecht/Schwerbehinderten-
recht. Als Gast dürfen wir Herrn Dipl. Sozial-
arbeiter (FH) Harald Eigler begrüßen.
 
Ausdrücklich erwünscht sind bei all unseren 
Treffen immer die Angehörigen betroffener 
und ratsuchender Menschen. Um besser 
planen zu können, bitte ich möglichst um 
vorherige Anmeldung per Telefon oder 
E-Mail bei Liane Weiß, Telefon: 07426-2963,
E-Mail: rg-sbh@abs-hilfe.de

Nähere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage: www.abs-hilfe.de

Am 28. Januar ist Europäischer Da-
tenschutztag. Seit 2007 macht der 
Aktionstag auf den hohen Stellenwert 
des Datenschutzes innerhalb der EU 
aufmerksam.
Die Höhe ihres Gehalts, der Name des Arbeit-
gebers, die Dauer der Beschäftigung oder 
die Anzahl der Kinder – auch die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg 
(DRV BW) speichert viele personenbezoge-
ne Daten ihrer Versicherten. Nur mit diesen 
Angaben kann das Rentenkonto vollstän-
dig geführt und die spätere Rente korrekt 
berechnet werden. Die erhobenen Daten 
unterliegen dabei dem Sozialgeheimnis 
und sind durch die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen der Datenschutz-Grundver-
ordnung sowie die Vorschriften des Sozial-
datenschutzes besonders geschützt.
„Datenschutz und -sicherheit haben bei 
uns eine hohe Priorität“, sagt Thomas Som-
mer, Informationssicherheitsbeauftragter 
der DRV BW. „Vor allem bei Anwendungen 
zur Leistungsfeststellung und der Auszah-
lung von Renten sind höchste Sicherheits-
maßnahmen nach dem aktuellen Stand 
der Technik gefordert, um die Daten aller 
Versicherten und Leistungsempfänger vor 
Angriffen aus dem Internet zu schützen“, so 
Thomas Sommer weiter.

Regelmäßige Audits prüfen Maßnahmen 
zum Datenschutz und zur Informations-
sicherheit
Bei dem Rentenversicherungsträger trägt 
ein eigener Bereich dafür Sorge, dass die 
Daten angemessen geschützt sind. Dessen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbei-
ten Maßnahmen zum Datenschutz und der 
Informationssicherheit und stellen sicher, 
dass sie eingehalten und ständig verbessert 
werden.
Da die DRV BW aufgrund ihrer Arbeit mit 
sensiblen Daten als Betreiber von Kritischen 
Infrastrukturen gilt, ist sie außerdem ge-
setzlich verpflichtet, dem Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
regelmäßig den Nachweis über die Einhal-
tung aller Maßnahmen zu erbringen. Dies 
geschieht mithilfe von Untersuchungen, so-
genannten Audits. Während diesen nimmt 
eine vom BSI beauftragte unabhängige 
Prüfstelle in einem gesetzlich festgelegten 
Turnus die Wirksamkeit ergriffener techni-
scher und organisatorischer Vorkehrungen 
zum Schutz der Vertraulichkeit, Integri-
tät und Verfügbarkeit der Daten unter die 
Lupe. Im Wechsel zu diesen KRITIS-Audits 
hat die Deutsche Rentenversicherung eige-
ne, interne Audits für alle Rentenversiche-
rungsträger installiert. So kann die Deut-
sche Rentenversicherung stets den hohen 
branchenspezifischen Anforderungen an 
den Datenschutz und die Informationssi-
cherheit gerecht werden und die Daten aller 
Beteiligten bestmöglich schützen.
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Chefarzt Dr. Abdulnaser Shtian 
mit höchster Qualifikation
Auch die schwierigsten Operationen sind 
für Abdulnaser Shtian kein Problem. Denn 
der 45-Jährige gehört in seinem Fach zu den 
besten Chirurgen Deutschlands. Das hat er 
nun auch Schwarz auf Weiß in Form des 
begehrten MIC III-Zertifikats der Arbeits-
gemeinschaft Gynäkologische Endoskopie 
(AGE). Dieses steht für höchste Qualität und 
große Erfahrung in der minimal invasiven 
gynäkologischen Chirurgie. Das Besondere: 
Shtian hat diesen Nachweis der höchsten 
Qualifikationsstufe schon zum zweiten Mal 
erworben. Das ist Champions League ganz 
oben: Damit ist der Chefarzt der Frauenkli-
nik und Geburtshilfe am Klinikum Landkreis 
Tuttlingen (KLT) auf weiter Flur der bestqua-
lifizierte minimalinvasive Operateur im Be-
reich der Gynäkologie.
 
Und das nicht nur auf dem Papier, denn 
für das MIC-Zertifikat – MIC steht für „mini-
malinvasive Chirurgie“ -muss ein Arzt eine 
hohe Zahl anspruchsvoller Eingriffe nach-
weisen, die er bereits vorgenommen hat. 
Endoskopische Verfahren, im Volksmund 
als „Schlüssellochchirurgie“ bezeichnet, er-
fordern ein hohes Maß an Spezialisierung 
und Erfahrung. Da es sich bei minimalinva-
siven Eingriffen um komplett neue Techni-
ken handelt, mussten in der Vergangenheit 
auch erfahrene Chirurgen nochmals die 
Schulbank drücken, um diese Techniken 
zu erlernen: Das indirekte Arbeiten mit 
verlängertem Instrumentarium im zweidi-
mensionalen Blickfeld auf einem Monitor 
ist zunächst  gewöhnungsbedürftig, eben-
so das reduzierte taktile Gefühl. Gearbeitet 
wird mit Hysteroskop und Laparoskop, also 
speziellen Instrumenten, die der Chirurg 
über einen kleinen Hautschnitt in den Kör-
per des Patienten einführen kann, um in der 
Bauchhöhle zu diagnostizieren oder auch 
zu operieren.
 
Längst wird die minimalinvasive Chirurgie 
nach Einführung von Asepsis und Anäs-
thesie als die dritte patientenfreundliche 
Revolution in der Chirurgie bezeichnet 
und kann als Standard gelten in modernen 
Krankenhäusern. Acht von zehn gynäkolo-
gischen Operationen werden inzwischen 
mit Hilfe endoskopischer Verfahren ausge-
führt – kaum verwunderlich, da sie für die 
Patientinnen bei geringerer Infektionsge-
fahr weniger postoperative Schmerzen und 
kürzere Liegezeiten bedeuten.
 
Das MIC-Zertifikat erwirbt ein Mediziner in 
drei Qualifikationsstufen – bei MIC III, der 
höchsten Stufe, muss der Operateur in den 

letzten fünf Jahren 60 hysteroskopische 
Eingriffe wie etwa Gebärmutterspiegelun-
gen und über 800 anspruchsvolle laparas-
kopische Eingriffe vorgenommen haben, 
so etwa bei der Entfernung von Myomen, 
Endometriose, Gebärmutterkrebs oder 
bei einer stark vergrößerten Gebärmutter. 
Zudem müssen Ärzte, um zertifiziert zu wer-
den, Fortbildungen, Hospitationen, Befähi-
gungsprüfungen sowie Publikationen und 
wissenschaftlicher Beiträge nachweisen.
 
Für Dr. Abdulnaser Shtian, der am Unikli-
nikum Jena gearbeitet hat, bevor er 2021 
nach Tuttlingen kam, waren die geforderten 
Zahlen an Eingriffen überhaupt kein Prob-
lem: Er konnte über 1200 komplizierte OPs 
nachweisen, ausnahmslos anspruchsvolle 
Eingriffe im Bereich der endoskopischen 
Beckenboden-, Tumor oder Rekonstrukti-
onschirurgie. „Die bei der AGE haben mir 
zunächst gar nicht geglaubt und noch mal 
extra nachgefragt“, schmunzelt er.
 
Die besondere Qualität der MIC III-Zertifizie-
rung zeigt sich auch anhand der geringen 
Zahl der Operateure in ganz Deutschland, 
die sie habenVon über 17.000 Operateuren 
in der Frauenheilkunde sind es nur etwa 
100. Damit ist der Mann, der aus Damaskus 
stammt, ein Aushängeschild für das Kreiskli-
nikum Tuttlingen. Und bleibt dennoch ex-
trem bescheiden. „Es geht nicht um meine 
Person“, sagt er. „Ich will damit aber nach 
außen tragen, wie gut unser Klinikum ist.“ 
Und damit dokumentieren, dass hoch qua-
lifizierte Fachleute nicht nur an Unikliniken 
arbeiten, sondern dass auch an kommuna-
len Krankenhäusern wie dem KLT exzellente 
Medizin praktiziert wird.
 
„Ich freue mich sehr, dass ich dieses Zertifi-
kat schon zum zweiten Mal erhalten habe“, 
sagt Dr. Shtian. „Der Nutzen minimalinva-
siver Eingriffe für unsere Patientinnen ist 
enorm, und die laparoskopische Chirurgie 
entwickelt sich deswegen rasant weiter. Das 
setzt voraus, dass auch wir uns permanent 
weiterentwickeln.“ Deswegen ist das Stu-
fenprogramm der AGE für die Qualität im 
Operationssaal enorm wichtig.
 
Dr. Shtian wurde in Syrien geboren und 
hat dort Humanmedizin studiert. In der 
Uniklinik in Damaskus absolvierte er seine 
Facharztausbildung. Gelegenheiten, viel Er-
fahrung zu sammeln, gab es dort reichlich; 
pro Jahr kamen rund 20.000 Babys auf die 
Welt. In einer Nachtschicht hat Shtian ein-
mal 14 Kinder per Kaiserschnitt geholt. Be-
reits 2008 kam er mit seiner Frau, ebenfalls 
Ärztin nach Deutschland, wo ihre beiden 
Kinder geboren wurden. 

In der Charité in Berlin trat er eine Stelle als 
Assistenzarzt an und bildete sich dann nach 
Erwerb der Facharztqualifikation in ver-
schiedenen Kliniken Deutschlands als Ober-

arzt und Leitenden Oberarzt weiter.
 Der Wechsel nach Tuttlingen vor vier Jahren 
war folgerichtig. An der Klinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe, die er seitdem 
leitet, gibt es jährlich 800 bis 900 Entbin-
dungen und über 1500 operative Eingriffe. 
Schwerpunkt der operativ gynäkologischen 
Tätigkeit ist die Behandlung gynäkologi-
scher Tumore, von Unterbaucherkrankun-
gen, die Behandlung der Harninkontinenz 
und Therapie der Senkungserkrankungen. 
Hier kommen, wann immer es geht, mini-
malinvasive Techniken zum Einsatz.
 
Deshalb legt Abdulnaser Shtian großen 
Wert darauf, seine Fähigkeiten als Ausbilder 
am OP-Tisch weiterzugeben. Davon sollen 
in Zukunft nicht nur seine ärztlichen Kolle-
gen am KLT profitieren. Vielmehr möchte 
der Chefarzt in Tuttlingen ein MIC-Zentrum 
ins Leben rufen. Hier könnten Ärzte ande-
rer Krankenhäuser hospitieren, um vom 
KLT-Chefarzt zu lernen und von dessen 
überragenden Fähigkeiten zu profitieren.

KREISLANDFRAUENVERBAND 
TUTTLINGEN
Der KreislandFrauenverband Tuttlin-
gen bietet in Zusammenarbeit mit dem 
Bildungs- und Sozialwerk der Land-
frauen folgende Veranstaltungen an:

Do., 6.02.25; 19.30 Uhr: Autorenlesung 
Kriminalroman "Dunkles Donautal"
Autor: Jeremias Heppeler; Kosten: 10 / 12 €
In Kooperation mit Buchhandlung Grimms, 
Marktplatz 20, 78549 Spaichingen
Anmeldung bis 2.02.25 bei B. Hiller, 
Tel. 0176 26216580
 
Di., 25.02.25, 14 Uhr: Besichtigung und 
Genuss im Kaffeewerk Zollernalb
Betriebsbesichtigung der Kaffeerösterei 
„Kaffeewerk Zollernalb“. Hier wird Kaffee 
täglich frisch geröstet, ausgeschenkt und 
verkauft. Die Genussrösterei ist ein lohnens-
werter Treffpunkt für alle Geniwßer des 
scharzen Trankes in all seinen Facetten. Seit 
vielen Jahren wird die Röstererei von der Le-
benshilfe in Albstadt betrieben.

www.kaffeewerk-zollernalb.de
Referent: Herr Engler
Wo: Kaffeewerk Zollernalb, 
Kientenstraße 51, 72458 Albstadt
Anmeldung bis 18.02.25 bei B.Schaz,
Tel. 0175 79 23 578. 
Wir bilden Fahrgemeinschaften
 
Weitere Infos finden Sie auch unter 
www.landfrauenverband-wh.de
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Damit das Jahr schön wird, starten wir 
mit guter Unterhaltung: am 2. Februar 
um 15h mit "Hasenstark und Bären-
angst" [ab 4].

Dauer 45 Minuten, Eintritt: E 9,-/ K 6,-€ auf 
alle Plätzen. Für Reservierung (auch Kurse) 
kontaktieren Sie uns unter 0171-805 88 69 
oder service@theater-bahnhof.de
Hugo, der Geschichtenfänger, kommt von 
seinem jüngsten Streifzug zurück. Im Ge-
päck hat er ein rühriges Gefolge verges-
sener Märchenhelden: den Bär (wäre gern 
Schneeweißchens Prinz) - Rotkäppchens 
Wolf (ewiger Verlierer) - den Hasen (Wettlauf 
mit den Igeln)... Sie alle bekommen bei Hugo 
ihre zweite Chance... denn dank seiner Fan-
tasie bekommen sie schnell eine prickelnde, 
neue Geschichte – und die beginnt mit dem 
Hasen...! Ein quirliges Abenteuer über Ver-
trauen und echte Freundschaft: gesungen, 
erzählt und gespielt. Der Gränzbote schrieb: 
„Sobald Martin Bachmann eine Figur in die 
Hand nimmt, wird sie verblüffend beweglich 
und lebendig. Dann ist blitzschneller Puppen-, 
Rollen- und Stimmwechsel gefragt, dazwi-
schen noch eine kleine erläuternde Erzähl-
passage gefällig, vielleicht gar gesungen? Die 
vielen Kinder in den ersten Reihen, verfolgen 
selbstvergessen und fröhlich das Geschehen!
 

Mit Holzbau in Deine Zukunft!
Der triale Studiengang:  
Das Biberacher Modell

Holz fasziniert dich und du hast Lust im 
Holzbau in Zukunft was zu bewegen?
 
Der triale Studiengang "Holzbau – Projekt-
management / Bauingenieurwesen" bietet 
eine tolle Möglichkeit für junge Menschen, 
die gerne in dem Bereich Holzbau arbeiten 
und dabei Führungspositionen anstreben.
 
Diese Ausbildung dauert insgesamt 5 Jahre 
und 3 Monate und kombiniert eine duale 
Ausbildung zum/r Zimmerer/in mit dem 
Hochschulstudium Holzbau Projektma-
nagement / Bauingenieurwesen an der 
Hochschule Biberach
 
Im Biberacher Modell erwerben die Teilneh-
menden folgende Qualifikationen:
 
• Gesellenbrief im Zimmererhandwerk
• Polier/in im Zimmererhandwerk
• Meisterbrief im Zimmererhandwerk
• Hochschulabschluss Bachelor of En-

gineering im 
Studiengang Holzbau Projektmanage-
ment/Bauingenieurwesen

Voraussetzung ist eine Hochschulzugangs-
berechtigung.
 
Nächster Ausbildungsstart: 
September 2025
Bewerbungsschluss 31. Mai 2025
Informationen und Anmeldung unter:
 
Bildungszentrum Holzbau, Biberach
Wolfgang Schafitel – 07351 44091 55
Email: schafitel@zaz-bc.de
 
www.zimmererzentrum.de
https://www.biberachermodell.de
 

Fachkräfteallianz Schwarz-
wald-Baar-Heuberg 2025: 
Maßgeschneiderte Fortbil-
dungsangebote und ein mo-
dernes Konzept für die Jobs 
for Future
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, 
Villingen-Schwenningen. Die Fach-
kräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heu-
berg (FKA SBH) präsentiert auf der 
diesjährigen Jobs for Future Messe 
ein innovatives Konzept, das gezielt 
auf die Bedürfnisse der verschiedenen 
Zielgruppen – von Schüler:innen über 
Eltern bis hin zu HR-Verantwortlichen 
– ausgerichtet ist.

 

Der Ansatz: Ein ganzheitliches 
Angebot für alle Zielgruppen
Die Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar- 
Heuberg hat plant auf der regionalen Messe 
für Aus- und Weiterbildung umfassende 
Angebote, um allen Besuchergruppen ein 
strukturiertes und fokussiertes Messeerleb-
nis zu bieten. Ein besonderes Highlight des 
Programms: zwei praxisnahe Fortbildungs-
workshops speziell für Personalverantwort-
liche, die die aktuellen Herausforderungen 
in der Arbeitswelt adressieren und Lösun-
gen für eine zukunftssichere Personalstra-
tegie bieten.
 
Gesund führen, effektiv integrieren: 
Strategien für die Zukunft der Arbeits-
welt
Die Fortbildungsangebote für Personalver-
antwortliche auf der Jobs for Future Messe 
greifen das drängende Thema Gesundheit 
in der Arbeitswelt auf: den Einfluss von 
Führung auf die Gesundheit der Mitarbei-
tenden und die Bedeutung eines effektiven 
Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
(BEM). Während steigende Fehlzeiten und 
psychische Belastungen Unternehmen vor 
neue Herausforderungen stellen, wird die 
Rolle einer gesundheitsorientierten Füh-
rung immer zentraler. Der Referent Stephan 

Kammerer zeigt in seinem Workshop pra-
xisnah, wie ein bewusster Führungsstil nicht 
nur das Wohlbefinden, sondern auch die 
Leistungsfähigkeit von Teams nachhaltig 
stärkt. Gleichzeitig rückt durch den demo-
grafischen Wandel und die gesetzlichen 
Vorgaben das BEM zunehmend in den 
Fokus. Im BEM-Workshop werden rechtli-
che Grundlagen und praktische Impulse 
vermittelt, wie Unternehmen mit einem 
erfolgreichen BEM nicht nur gesetzliche 
Anforderungen erfüllen, sondern auch die 
Motivation und Arbeitsfähigkeit ihrer Mitar-
beitenden langfristig fördern können.

 Beide Themen unterstreichen die Notwen-
digkeit, moderne HR-Strategien zu entwi-
ckeln, die sowohl den wirtschaftlichen Er-
folg als auch das Wohl der Mitarbeitenden 
sichern.
 
Programm für alle Zielgruppen: 
Fortbildungen ein Angebot von vielen 
Die Fortbildungsangebote für Personalver-
antwortliche sind ein zentraler Bestandteil 
des neuen Konzepts der FKA SBH, das da-
rauf abzielt, alle Zielgruppen – von Schü-
ler:innen und Eltern bis hin zu Berufserfah-
renen – gezielt anzusprechen. Eingebettet 
in die Fachkräfte-Area und das neue Future 
Career-Forum der Südwestmesse, die als 
klar abgegrenzte Bereiche für Weiterbil-
dung und Netzwerkmöglichkeiten dient, 
ergänzen die praxisnahen Workshops für 
HR-Verantwortliche das vielseitige Pro-
gramm. Neben interaktiven Angeboten für 
Schüler:innen, Scout-Touren für Eltern und 
einem Messeabend für Unternehmer:innen, 
richten sich diese Kurz- Fortbildungsforma-
te speziell an Fach- und Führungskräfte des 
Personalwesens, um ihnen konkrete Strate-
gien für die Herausforderungen der moder-
nen Arbeitswelt zu bieten.
 
Fachkräfteallianz als Bündnis in Sachen 
Fachkräftesicherung für die Region
„Die FKA SBH versteht sich als treibende 
Kraft, um unsere Region fit für die Heraus-
forderungen der Zukunft zu machen. Gera-
de in Zeiten von Fachkräftemangel und sich 
gleichzeitig wandelnden Arbeitswelten ist 
es unser Anspruch, Unternehmen, Perso-
nalverantwortliche und Nachwuchskräfte 
gezielt zu unterstützen“, so Henriette Stan-
ley, Geschäftsführerin der regionalen Wirt-
schaftsförderung und Trägerin der FKA-Ko-
ordinierungsstelle. 

"Mit zielgerichteten Angeboten im Bereich 
der Fort- und Weiterbildung können wir 
junge Menschen für lebenslanges Lernen 
sensibilisieren und Fachkräften neue Pers-
pektiven für Ihre berufliche Zukunft aufzei-
gen" unterstreicht Lena Sulzer, Leiterin des 
Regionalbüros für berufliche Fortbildung 
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
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Zum Hintergrund: 
Die Wirtschaftsförderung Schwarz-
wald-Baar-Heuberg hat ihren Sitz in Villin-
gen-Schwenningen. Hinter ihr stehen 29 
Gesellschafter, darunter vor allem Städte 
und Gemeinden, die drei Landkreise Rott-
weil, Tuttlingen und der Schwarzwald-
Baar-Kreis, der Regionalverband Schwarz-
wald-Baar-Heuberg, die IHK SBH und 
Handwerkskammer Konstanz. Geschäfts-
führerin ist Henriette Stanley, Aufsichtsrats-

vorsitzender Oberbürgermeister Jürgen 
Roth (Stadt Villingen-Schwenningen). Die 
Wirtschaftsförderung vernetzt regionale 
Unternehmen, bewirbt die Region nach 
außen, vermarktet Gewerbeflächen und 
möchte die regionale Zusammenarbeit und 
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Bei der Re-
gionalen Wirtschaftsförderung ist zudem 
die Koordinierungsstelle für die Fachkräf-
teallianz SBH angegliedert. Das Welcome 
Center ist bei der Wirtschaftsförderung 

Schwarzwald-Baar-Heuberg und der IHK 
angesiedelt. Gefördert wird es aus Mitteln 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Baden-Württemberg.

Das Programm der Fachkräfteallianz SBH auf 
der diesjährigen Jobs for Future-Messe umfasst 
Programmpunkte und Angeb ote für verschie-
denste Zielgruppen. 
Foto: Wirtschaftsförderung Schwarz-
wald-Baar-Heuberg 

Ende
 des redaktionellen Teils
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Starten Sie kraftvoll ins neue Jahr mit unserer beliebtesten Aktion 
für Ihre Werbeanzeigen! Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 
4 Anzeigen zum Preis von 3 – das ist eine Anzeige völlig kostenlos!

Vorteile für Sie:

• Mehr Sichtbarkeit: 
Maximieren Sie Ihre Reichweite, 
ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenersparnis:
Nutzen Sie die Gelegenheit, effektiv 
zu werben und gleichzeitig Ihr 
Budget zu schonen.

• Starker Jahresbeginn:
Setzen Sie direkt ein Zeichen und 
starten Sie mit Ihren Angeboten, 
Events oder Kampagnen durch.

So funktioniert‘s:

1. Buchen Sie 3 Anzeigen
in unserem System.

2. Erhalten Sie 1 weitere 
Anzeige kostenlos dazu.

3. Profi tieren Sie von insgesamt 
4 Anzeigen, die Ihre Zielgruppe 
erreichen.

Unsere Aktion ist gültig von 
KW 2 bis einschließlich KW 6

(03.01. bis 07.02.2025)

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder zur Buchung direkt zu kontaktieren. 
Gemeinsam starten wir erfolgreich ins neue Jahr!

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen):
Bitte bis donnerstags, 
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit 
erteilter Abbuchungserlaubnis. 
Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und 
Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese 
Aktion außer Kraft gesetzt. 
Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: 
Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen 
müssen innerhalb des Aktions-
zeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei 
der Anzeigenbestellung den Code
P-2025-01 an.

Aktion zum Jahresbeginn: 
3 Anzeigen bezahlen

+ 1 kostenlos!



26563LEBENSRAUM KÜCHE
clevere Ideen für kleine + große Küchen
• Neuküche, Glasrückwände 
• Alternative: Wechsel der Front, Arbeitsplatte u. Spüle
• Perfekt organisierter Vorratsraum

Besuchen Sie unsere 

Ausstellung!

SCHREINEREI LÖHLE GmbH
78567 Fridingen | Tel. 07463/9 73 33
info@schreinerei-loehle.de 
www.schreinerei-loehle.de

Mathenachhilfe
Realschullehrer Kästle hat noch wenige Nachhilfeplätze frei. 
Lieber zu früh, als zu spät melden unter 07463 990917.



Mühlheim Oberstadt 3,5-Zi.-Whg., 
86 m², zum 01.04.2025 zu vermieten.

KM 690 € + NK + KT
Tel. 01512 - 10 70 285

2-3-Zi.-EG/UG-Wohnung 
Frau, 57 J., NR, mit ruhigem Hund, sucht in ihrer beschaulichen 
Gemeinde eine Wohnung mit Terrasse. Gerne nähe Ortsrand. 
 Tel. 0162 – 767 00 21

Ruhige, zuverlässige Mieterin sucht ab sofort
 2-Zi.-Whg. im Landkreis Tuttlingen.

Freue mich, hier wohnen, leben und arbeiten zu dürfen und von 
Ihnen zu hören. Tel.: 0159 - 06 65 75 37

Arbeiten vor der Haustür
Chirurgiemechaniker (m/w/d)
mit Berufserfahrung
Vollzeit / Mini-Jobber 

Bürohilfe (m/w/d)
Vollzeit / Teilzeit  

Industriekauffrau (m/w/d)
Vollzeit / Teilzeit 
JakuTec Medizintechnik GmbH & Co. KG ist spezialisiert auf die Herstellung  
von hochpräzisen Instrumenten- und Implantatlösungen in Liptingen.

Medizintechnik GmbH & Co. KG
Auf der Höhe 15  •  78576 Liptingen  •  Tel. 07465/92 64 55

Wir bieten:
•  Familiäre und wertschätzende  

Firmenkultur
•  Mitgestaltungsmöglichkeiten  

mit flexiblen Arbeitszeiten
•  Vielseitige und verantwortungsvolle 

Aufgaben
• Moderner Arbeitsplatz 
• Individuelle Weiterentwicklung
•  Sehr gute Sozialleistungen und  

Anstellungsbedingungen
• Leistungsgerechte Bezahlung

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch  
den Arzt oder den Rettungsdienst sein!



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer  
Nebenbeschäftigung (Minijob) auf  

Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?
Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die 
ganze Familie. Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer 
Gemeinde. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG.
Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder schriftlich per 
E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgende  
Gebiete Austräger (m/w/d):

Fridingen - Bezirk 34 – neuer Zusteller ab sofort
Am Oberen Tor, Am Unteren Tor, Am Vogelsang, Bahnhofstr., 

Donaustr., Hintere Gasse, Kirchberg, Kirchplatz, Kirchstr., Litschenberg, 
Mittlere Gasse, Ob der Stadt, Panoramastr., Schloßgasse,  

Zehntscheuergasse

Fridingen - Bezirk 7750 – neuer Zusteller ab sofort
Bahnhofstr., Donaustr., Kurze Str., Oberer Damm

Wir suchen immer wieder neue Austräger  

und Ferienvertretungen. Sie können sich  

gerne auch initiativ bewerben.

Putzfee gesucht
Familie mit zwei Kindern aus
Fridingen sucht Putzfee für
1–2-mal pro Woche.
Gerne melden unter:
putzfee.fridingen@gmx.de

Suche eine geduldige und freundliche Haushaltshilfe für 
meine Eltern in Fridingen.

Reinigungsarbeiten und Wäsche,  
3-mal wöchentlich (Mo.-Fr.) ca. 1,5-2 Stunden. 

Zuschriften unter Chiffre 6107 an Primo Verlag,
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...



FLIESENTAGE
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 30 x 0,9 cm, nat.    1. Wahl   ab 13,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 60 cm, nat.    1. Wahl   ab 12,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 60 x 60 cm, nat.   1. Wahl   ab 19,90 € qm
Terrassenplatten 60 x 60 x 2 cm, ret.   1. Wahl   ab 29,90  € qm
Wandfliesen weiß 30 x 60 cm, ret.    1. Wahl   ab 17,90 € qm
Wandfliesen weiß 30 x 90 cm, ret.   1. Wahl   ab 24,90 € qm

Flad GmbH, Böttingen - Natostraße 3 - Tel. 0 74 29 / 26 06 oder 0171 / 7 63 06 91
Mo.-Fr .16-18.30 - Mi. geschlossen - Sa. 9-12 Gültig solange Vorrat reicht

bei Flad in BöttingenWir bieten Unterstützung im Alltag u. Haushalt

für Menschen jeden Alters mit Pflegegrad  
Mitarbeiter*innen direkt vor Ort, Abrechnung  
mit Pflegekassen  Tel.  0 7 4 6 1  -  1 7 1 3 4 5 7
www.hiltel-heilerziehungspflege.jimdo.com

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.


